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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

In welchen Parteipublikationen hat die Bun-
desregierung in dieser Legislaturperiode An-
zeigengeschaltet, und wie hoch waren die je-
weiligenSchaltkosten?

Antwort des Chefs des Presse- und Informationsamtes und
Sprechers der Bundesregierung, Staatssekretär Béla Anda
vom 1. August 2005

Die Bundesregierung hat seitBeginndieserLegislaturperiode bis zum
25.Juli 2005 Anzeigen in folgendenParteipublikationen geschaltet:
Bayernkurier, Disput, LiberaleDepesche,Schrägstrichund Vorwärts.

Die jeweiligen Schaltkosten(inklusive Umsatzsteuer;in Euro) sind
der beigefügtenTabellezu entnehmen.

Publikation Schaltkosten
(inkl. USt; in Euro)

17. 10. 2002 bis 25. 7. 2005

Bayernkurier 48037,92

Disput 1160,00

LiberaleDepesche 34233,11

Schrägstrich 22539,55

Vorwärts 123169,24

2. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Hält esdie Bundesregierung angesichtsder Be-
trugsskandalein der ARD, bezogenauf Kor-
ruptionsvorwürfe, unerlaubteNebengeschäfte
und Schmiergeldzahlungen,für notwendig, ins-
besonderebei Journalisten öffentlich-rechtli-
cherSendeanstalten± wie bei Bundestagsabge-
ordneten geschehen± sowohl eine Nebenein-
nahme-Offenlegungspflichtalsauchein Verbot
der Vorteilsannahme ohne adäquateGegen-
leistung gesetzlichzu regeln, und wenn ja,
wann ist mit einementsprechendenGesetzent-
wurf zu rechnen?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 4. August 2005

Die RegelungbesondererVerhaltenspflichten insbesonderevon Jour-
nalistenöffentlich-rechtlicher Sendeanstaltenfällt nicht in die Zustän-
digkeit der Bundesregierung. Nach Kenntnis der Bundesregierung
sind Vereinbarungenzur Offenlegungvon Nebeneinnahmen und ein
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Verbot der Vorteilsannahmeallerdingsin vielenArbeits-und Tarifver-
trägen sowiedem PressecodexdesDeutschenJournalistenverbandes
enthalten.Ob die für die Angelegenheiten des Rundfunks und der
PressezuständigenLänder darüberhinausentsprechendegesetzliche
Regelungenerwägen,ist der Bundesregierungnicht bekannt.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

3. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Vorwür-
fe desPastorsder anglikanischen Gemeinden
Kairos, R. Z., dass Christen in ¾gypten zu
BürgernzweiterKlassedegradiertund von öf-
fentlichen ¾mtern weitgehendausgeschlossen
werden (vgl. Pressemeldung der IGFM vom
4. Juli 2005)?

Antwort des Staatssekretärs Georg Boomgaarden
vom 4. August 2005

Verfassungsrechtlich bewegtsich die Rolle der Religion in ¾gypten
zwischender ¹Gleichheit aller vor dem Gesetz,ungeachtet,u.a. der
Religionª (Artikel 40 der ägyptischen Verfassung),und dem freien
Zugangaller Staatsbürgerzu öffentlichen ¾mtern (Artikel 14) einer-
seitsund demIslamalsStaatsreligion (Artikel 2) andererseits.Der hie-
rausresultierendeinnereWidersprucheinesder Form nachsäkularen
Verfassungsmodells in einem islamischenStaat lässtsich nicht völlig
auflösen.

In der Praxiskommt der faktischeVorrang,dender IslamalsStaatsre-
ligion beansprucht,vor allem in gemischt-religiösenFamilienverhält-
nissen,bei der Konversion vom Islam zum Christentumund bei bau-
rechtlichen Regeln für Kirchenbauten und ihrer Renovierung zum
Tragen.Benachteiligungen von Christen in diesenBereichen,die in
EinzelfällendurchausgravierendeAusmaûeannehmenkönnen,sind
ausSichtder Bundesregierung jedochnicht zu verallgemeinern: In der
Praxislebt die christlicheMinderheit in ¾gypten(je nachQuellenan-
gabeetwa6 bis15 Prozent,ganzüberwiegendkoptischeChristen)mit
Moslems meist friedlich und in gegenseitigem Respekt zusammen.
Der Islam als Staatsreligiontolieriert die so genannten Buch- oder
Offenbarungsreligionen,zu denenauchdasChristentumgehört.Dies
äuûertsichzum Beispieldarin, dassesdenAnhängerndieserReligio-
nen erlaubt ist, ihre innerenAngelegenheiten,wie z.B. dasFamilien-
recht,selbstzu regeln.

Christen haben grundsätzlich Zugang zu öffentlichen ¾mtern. Seit
denZeitender Monarchiegibt esdie Tradition, dassein oderzweiMi-
nister in der RegierungKopten seinsollen.Derzeit sind diesder Fi-
nanzministerDr. YoussefBoutrosGhali und der Umweltminister Ma-
guid GeorgeElyasGhattas± letztererein ehemaligerGeneral.Auch
sonstsind Christen im Staatsdienstzwar eineMinderheit, aber keine
Ausnahme.
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4. Abgeordneter
Klaus-Peter
Willsch
(CDU/CSU)

Beabsichtigtdie Bundesregierung, nach öster-
reichischem Vorbild ein Entschädigungsab-
kommen mit Kroatien zur Begleichungder
AnsprüchedeutscherKriegsvertriebenerabzu-
schlieûen,und wennja, mit welchemZeitplan?

Antwort des Staatssekretärs Georg Boomgaarden
vom 5. August 2005

Das kroatischeRecht sieht vor, dassausländische Staatsangehörige
eineEntschädigungu.a. für VermögensverlustewährenddesZweiten
Weltkriegeserhaltenkönnen,wenn Kroatien ein entsprechendesAb-
kommenmit demjeweiligenHeimatstaatabschlieût.Der Bundesregie-
rung ist bekannt,dassKroatien mit Österreichund Italien über die
Materie verhandelt.Die Verhandlungen sind nachKenntnis der Bun-
desregierung bislang nicht abgeschlossen.Die Bundesregierung hat
die kroatische Regierung auf die Entschädigungsinteressendeutscher
Staatsangehöriger hingewiesen und beobachtetdie Entwicklung auf-
merksam.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

5. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregie-
rung der Anteil deutscherStaatsangehöriger
unter Anhängernund Mitgliedern der im Ver-
fassungsschutzbericht 2004 aufgezählten in
Deutschlandaktiven islamistischenOrganisa-
tionen (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach
¹Deutscher Staatsangehöriger von Geburtª,
¹Deutscher Staatsangehöriger nach Einbürge-
rungª und ¹Personen,die nebender deutschen
eineweitereStaatsangehörigkeit besitzenª)?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 2. August 2005

Die Verfassungsschutzbehördenhabenim WesentlicheneinenStruk-
turbeobachtungsauftrag;zu dessenErfüllung sind umfassendeperso-
nenbezogeneErkenntnissezur gesamtenMitgliedschaft der beobach-
tetenOrganisationennicht erforderlich. Im Einzelnenhat die Bundes-
regierung dies zuletzt im Verfassungsschutzbericht 2004, Seite 16
erläutert.

StatistischeAussagenzu Staatsangehörigkeitender Mitglieder der im
Verfassungsschutzbericht 2004 aufgezählten, in Deutschlandaktiven
islamistischenOrganisationen lassensich vor diesem Hintergrund
nicht treffen.
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6. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wie stellen sich nach Kenntnis der Bundes-
regierung die jeweiligen Anteile der legalen
Einreisemöglichkeiten dar, nach denen die
Anhängerund Mitglieder der im Verfassungs-
schutzbericht2004 aufgezähltenin Deutsch-
land aktiven islamistischen Organisationen
nach Deutschland gelangten (aufgeschlüsselt
nach Art der ausländerrechtlichen Einreise-
möglichkeiten), und wie hoch ist nach Kennt-
nis der Bundesregierung die Zahl deutscher
Staatsangehöriger, die vergleichbarder Radi-
kalisierung der Londoner Attentäter vom
7. Juli 2005 im Ausland mittels praktischer
bzw. ideologischer Schulung durch extremis-
tische islamistische Einrichtungen wie z.B.
¹terroristische Ausbildungscampsª oder fun-
damentalistische Koranschulen radikalisiert
wurden (Angaben bitte aufgeschlüsseltnach
¹Deutscher Staatsangehöriger von Geburtª,
¹Deutscher Staatsangehöriger nach Einbürge-
rungª und ¹Personen,die nebender deutschen
eineweitereStaatsangehörigkeit besitzenª)?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 2. August 2005

SoweitFrage6 auf statistischeAngabenabhebt,wird auf die Antwort
zu Frage5 Bezuggenommen.Im Übrigen stellt dasArbeitsfeld ¹An-
werbung und Radikalisierung von Islamistenª im Rahmen der Be-
kämpfung des islamistischenTerrorismus einen Aufklärungsschwer-
punkt dar. Die nationale und internationale Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden konzentriert sich dabei vor allem auf die Ge-
winnung von Erkenntnissenzu solchenIslamisten,die terroristische
Ausbildungs-Camps durchlaufen und/oder eine ideologischeUnter-
weisungerhalten haben. Im Vordergrund der Aufklärung steht die
Identifizierung der entsprechenden Personenunabhängig von ihrer
jeweiligen Staatsangehörigkeit. Die Einzelheiten der Aufklärungser-
gebnisseberührenAngelegenheitender Nachrichtendienste.Insoweit
äuûert sich die Bundesregierung dazu nur gegenüberden dafür zu-
ständigenGremiendesDeutschenBundestages.

7. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie vieleFälle tatsächlicheroderzu vermuten-
der rechtsextremer und fremdenfeindlicher
Straftaten sind der Bundesregierung im Juni
2005 bekannt geworden(bitte nach Ländern
auflisten)?
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Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 4. August 2005

Vorbemerkung

Die im FolgendenaufgeführtenZahlenkönnensichinfolgevon Nach-
meldungender Länder noch verändern und stellen insofern keine
abschlieûendenWertedar.

Im Monat Juni 2005wurdeninsgesamt796politischrechtsmotivierte
Straftaten, darunter 51 Gewalttaten und 759 Propagandadelikte
erfasst.

Bei 129 Straftaten, darunter 29 Propagandadelikte und 21 Gewalt-
taten,konnteein fremdenfeindlicherHintergrund festgestelltwerden.

Verteilung± PolitischmotivierteKriminalität ± rechts

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 8 81

BR 2 47

BW 3 56

BY 8 74

HB 0 5

HE 1 36

HH 4 7

MV 0 0

NI 4 79

NW 10 151

RP 0 3

SH 1 15

SL 1 5

SN 5 150

ST 4 36

TH 0 0

Summe 51 745

Verteilung ± Politisch motivierte Kriminali tät ± rechtsmit fremden-
feindlichemHintergrund

Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

BB 2 4

BR 1 6

BW 3 7

BY 3 8

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/5944± 5 ±



Bundesland Gewalttaten SonstigeStraftaten

HB 0 1

HE 0 2

HH 1 1

MV 0 0

NI 2 13

NW 7 45

RP 0 0

SH 1 3

SL 1 2

SN 0 10

ST 0 6

TH 0 0

Summe 21 108

8. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele Personenwurden durch rechtsextre-
me und fremdenfeindliche Straftaten geschä-
digt (bitte nachLändernauflisten)?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 4. August 2005

Im Monat Juni 2005wurdeninsgesamt44 PersoneninfolgeStraftaten
der ¹Politisch motiviertenKriminalit ät ± rechtsª geschädigt, darunter
14PersonenausfremdenfeindlichemHintergrund.

Bundes-
land

Anzahlder geschädigten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalit ät ± rechtsª

Anzahlder geschädigten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalit ät ± rechts

mit fremdenfeindlichem
Hintergrundª

BB 6 2

BR 2 1

BW 4 4

BY 6 0

HB 0 0

HE 0 0

HH 1 1

MV 0 0

NI 2 2
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Bundes-
land

Anzahlder geschädigten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalit ät ± rechtsª

Anzahlder geschädigten
Personen

¹Politisch motivierte
Kriminalit ät ± rechts

mit fremdenfeindlichem
Hintergrundª

NW 10 2

RP 0 0

SH 1 1

SL 1 1

SN 7 0

ST 4 0

TH 0 0

Summe 44 14

9. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Wie viele Personenwurden wegen rechtsex-
tremer und fremdenfeindlicher Straftaten im
Monat Juni 2005 festgenommen (bitte nach
Ländernauflisten)?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 4. August 2005

Zu den im Monat Juni 2005erfassten796politisch rechtsmotivierten
Straftatenwurdeninsgesamt566Tatverdächtigeermittelt und 69 Per-
sonenwurdenfestgenommen.In keinemFall wurde Haftbefehl erlas-
sen.

Im Zusammenhang mit den für Juni 2005 gemeldeten129 politisch
rechts motivierten Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund
wurden120 Tatverdächtige ermittelt und 20 Personenwurden festge-
nommen.In keinemFall wurdeHaftbefehlerlassen.

Verteilung der ermittelten Tatverdächtigen und festgenommenen
Personenim Bereich¹Politisch motivierteKriminalität ± rechtsª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 105 24 0

BR 29 9 0

BW 30 0 0

BY 55 15 0

HB 1 0 0

HE 17 0 0

HH 7 1 0
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Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

MV 0 0 0

NI 44 3 0

NW 101 15 0

RP 8 0 0

SH 9 0 0

SL 2 0 0

SN 113 0 0

ST 45 2 0

TH 0 0 0

Summe 566 69 0

Verteilungder ermitteltenTatverdächtigenund festgenommenenPer-
sonenim Bereich¹Politisch motivierte Kriminalität ± rechtsmit frem-
denfeindlichemHintergrundª

Bundesland Tatverdächtige vorläufige
Festnahmen

Haftbefehle

BB 16 4 0

BR 7 6 0

BW 10 0 0

BY 11 4 0

HB 0 0 0

HE 2 0 0

HH 2 0 0

MV 0 0 0

NI 9 0 0

NW 45 6 0

RP 0 0 0

SH 5 0 0

SL 1 0 0

SN 8 0 0

ST 4 0 0

TH 0 0 0

Summe 120 20 0
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

10. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Hat die Bundesregierung schon Erkenntnisse
über die Wirksamkeit des am 19.Februar
2005 in Kraft getretenen37.Strafrechtsände-
rungsgesetzes,und wennja, welche?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Hansjörg Geiger
vom 28. Juli 2005

Bislangliegender Bundesregierung wederstatistischenochtendenziel-
le Erkenntnisseüber die Wirksamkeit des am 19.Februar 2005 in
Kraft getretenen37.Strafrechtsänderungsgesetzesvor.

11. Abgeordnete
Petra
Pau
(fraktionslos)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dassdie Kommission der EU ein 17-seiti-
gesPapier vorgelegthat, mit dem die Vorrat-
speicherung von Telekommunikationsdaten
ohnekonkretenTatverdachtbis zu drei Jahren
und die Anfertigung von Bewegungsprofilen
von Nutzern von Telefon,Handy und Internet
gespeichert werden sollen (u.a. Nummer,
Name und AdressedesNutzers,Ziel, Datum,
Zeit und Zeitdauerder Gesprächebzw. Inter-
net-Nutzung,Art und Mittel der Kommunika-
tion, ob es sich um ein Gespräch,eine SMS
oder eine Konferenzschaltung gehandelthat;
der Ortswechsel des Handy-Benutzers soll er-
fasstwerden,ebensoob der ZugangzumInter-
net von einemfest installiertenPC oder einem
transportablen Laptop erfolgte ± vgl. DIE
WELT vom 25.Juli 2005),und wenn ja, wel-
che Position habendie bundesdeutschenVer-
treter bei der Ausarbeitung dieser Direktive
der Kommissionder EU eingenommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Alfred Hartenbach
vom 3. August 2005

Die Kommission der EuropäischenUnion erarbeitetnach Kenntnis
der Bundesregierungderzeit den Entwurf einer Richtlinie zur Rege-
lung der Mindestspeicherfristen für Telekommunikationsverbindungs-
daten. Ein offizielles Dokument der Kommission liegt der Bundes-
regierunghierzunochnicht vor.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

12. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(fraktionslos)

Hat es eine Rückführung der Schulden des
Bundesin den letzten siebenJahrengegeben,
und wie stellt sichdie Schuldensituation im ge-
nanntenZeitraumjahresweisedar?

Antwort des Staatssekretärs Gerd Ehlers
vom 4. August 2005

Die Entwicklung der SchuldendesBundesbzw. desBundesund sei-
ner Sondervermögenin den letztensiebenJahrenbitte ich der folgen-
denÜbersichtzu entnehmen.

Jahr Bund
± in Mrd. E ±

Bundund
Sondervermögen

± in Mrd. E ±

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

487950

708273

715586

697290

719397

760435

802994

743478

764536

773857

756374

778607

819264

860247

13. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(fraktionslos)

Hat die Bundesregierung Pläne zur Rückfüh-
rung der Bundesschulden, und bis wann kann
eineSchuldenfreiheit hergestelltwerden?

Antwort des Staatssekretärs Gerd Ehlers
vom 4. August 2005

Die mit einer ausufernden Staatsverschuldung verbundenenZins-
verpflichtungen würden Steuereinnahmenin erheblichem Umfang
binden,Investitionenund Wachstumhemmenund die haushaltspoliti-
schenSpielräumeweitereinschränken.Die Bundesregierung misstda-
her der Begrenzungder StaatsverschuldungeinewichtigeRolle bei.

Dementsprechendsiehtder FinanzplandesBundes2005bis2009,der
vom Bundeskabinett am13.Juli 2005zur Kenntnisgenommen wurde,
eine schrittweiseRückführung der NettokreditaufnahmedesBundes
von 21,5Mrd. Euro in 2006 über 20,0Mrd. Euro in 2007 und
19,0Mrd. Euro in 2008auf 16,0Mrd. Euro in 2009vor.
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In diesemKontext wird die Bundesregierung rechtzeitigein Angebot
für einen Tragfähigkeitspaktvorlegen,um die öffentlichen Finanzen
langfristigauf einenachhaltig solideGrundlagezu stellen.

14. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(fraktionslos)

In welcheEinzelleistungenteilen sichdie Kos-
ten von 98Mio. Euro für die Stationierungder
Streitkräfteder USA und der ca.16Mio. Euro
für die Stationierung der Streitkräfte Groûbri-
tanniensauf deutschemBodenauf (sieheAnt-
wort des Parlamentarischen Staatssekretärs
beim Bundesminister der Finanzen,Karl Dil-
ler, vom 6. Juli 2005auf meineschriftlicheFra-
ge34auf Bundestagsdrucksache15/5905)?

Antwort des Staatssekretärs Gerd Ehlers
vom 4. August 2005

Die wesentlichenEinzelheiten zur Stationierung der Streitkräfte der
USA und GroûbritanniensergebensichausnachfolgenderTabelle:

Amerikanische Streitkräfte Britische Streitkräfte

Unterstützungsleistungenan
zivile Arbeitskräfte,die infolge
Standortschlieûung entlassen
wurden 3,4 Mio. E

Unterstützungsleistungenan
zivile Arbeitskräfte,die infolge
Standortschlieûung entlassen
wurden 2 Mio. E

Bewirtschaftungund
Unterhaltungvon
Liegenschaften 7,4 Mio. E

Bewirtschaftungund
Unterhaltung von
Liegenschaften 0,2 Mio. E

Benutzungsgeb. für die Inan-
spruchnahmeziv. Flughäfend.
militär. Flugbewegungen,An-
mietunglandeseigener
Liegenschaften 28,2 Mio. E

Anmietunglandeseigener
Liegenschaften 2 Mio. E

Regulierungv. Manöver-,
Truppen-und
Umweltschäden 10 Mio. E

Regulierungvon Manöver-,
Truppen-und
Umweltschäden 3,4 Mio. E

Beschaffungvon Ersatz-
liegenschaftenz. Zweckeder
Freigabeo. Verlegungmilit.
Einrichtungen 13,3 Mio. E

Beschaffungvon Ersatz-
liegenschaften z. Zweckeder
Freigabeo. Verlegungmilit.
Einrichtungen 0,5 Mio. E

Erst. von Restwerten(Vermö-
genswerten),die auf freigegebe-
nenLiegenschaftenvon den
Streitkräftenmit Heimatmitteln
geschaffenwurden 32,2 Mio. E

Erst. von Restwerten(Vermö-
genswerten),die auf freigegebe-
nenLiegenschaften von den
Streitkräftenmit Heimatmitteln
geschaffenwurden 6,2 Mio. E

SonstigeAusgaben-
positionen 3,5 Mio. E

SonstigeAusgaben-
positionen 1,7 Mio. E
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15. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(fraktionslos)

Auf welcheNationen und in welcheBeträge
teilen sichdie übrigen9 Mio. Euro (der insge-
samt rund 123Mio. Euro in 2004 verausgab-
ten Kosten) für weitere fremde Truppen auf
deutschemBodenauf, die der deutscheSteuer-
zahlerim Haushaltsjahr2004aufwendenmuss-
te (sieheobengenannteAntwort)?

Antwort des Staatssekretärs Gerd Ehlers
vom 4. August 2005

WeitereAusgabenfür Verteidigungslasten in Höhe von 9 Mio. Euro
entfallenim Hj. 2004auf folgendeNationen:

Frankreich 3 Mio. Euro

Belgien 0,7Mio. Euro

Niederlande 1,6Mio. Euro

Kanada 3,5Mio. Euro

Sonstige 0,2Mio. Euro.

16. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung, sich vor
demHintergrund der ¾uûerungendesBundes-
ministersdesAuswärtigen,JosephFischer,zur
Einführung einesneuenMehrwertsteuersatzes
(vgl. Bild am Sonntagvom 24.Juli 2005) auf
EU-Ebene für die Zulässigkeitvon mehr als
drei Mehrwertsteuersätzen(Nullsatz,ermäûig-
ter Satz und Normalsatz) einzusetzen,und
wennnein,warumnicht?

Antwort des Staatssekretärs Volker Halsch
vom 2. August 2005

Nach Artikel 12 Abs.3 Buchstabea der 6. EG-Richtlinie könnendie
Mitgliedstaaten derzeit einen Mehrwertsteuernormalsatzanwenden,
der nicht niedrigerals15Prozentseindarf.

Danebenkönnendie MitgliedstaatenzweiermäûigteMehrwertsteuer-
sätzefür bestimmteLieferungenund sonstigeLeistungenanwenden,
die nicht niedrigerals5 Prozentseindürfen.Der angesprocheneNull-
satzist kein Steuersatzin diesemSinne,sondernbezeichnet± im Ge-
gensatzzu einer Steuerbefreiung ohneAnspruch auf Vorsteuerabzug
± eineSteuerbefreiungmit Anspruchauf Vorsteuerabzug.

Die Einführung eineserhöhtenMehrwertsteuersatzesfür Luxusgüter
ist gemeinschaftsrechtlich nicht möglich. Die Bundesregierungwird
sich auf EU-Ebene auch nicht dafür einsetzen,eine entsprechende
Rechtsgrundlagezu schaffen.Die erhöhtenMehrwertsteuersätzeauf
Luxusgütersind zum 1. Januar1993 mit der SchaffungdesBinnen-
marktesnicht zuletztauf Initiative der damaligenBundesregierung eu-
ropaweit abgeschafft worden, so dasskaum Aussichtenbestünden,
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diesewiederumeinzuführen.Im Übrigen sprechenauch wirtschafts-
politische und verwaltungstechnischeGründe gegendie Einführung
eineserhöhtenMehrwertsteuersatzesauf Luxusgüter.Schlieûlichwür-
de die Bundesregierung mit einer entsprechenden Forderung auf
EU-Ebene ihre Haltung zu den ermäûigten Mehrwertsteuersätzen,
bei denendie Bundesregierung eine Einschränkunganstrebt,konter-
karieren.

17. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Unter welchenUmständen würde die Bundes-
regierung vor dem Hintergrund der jüngsten
¾uûerungendesBundesministersdesAuswär-
tigen, JosephFischer (vgl. Bild am Sonntag
vom 24.Juli 2005),und bei Beibehaltungvon
EU-weit maximal drei zulässigenMehrwert-
steuersätzenein Abrücken vom bislang nied-
rigsten Mehrwertsteuersatz von 0 Prozent in
Erwägungziehen?

Antwort des Staatssekretärs Volker Halsch
vom 2. August 2005

Einen ¹Mehrwertsteuersatzvon 0 Prozentª gibt esnicht, so dasssich
eine Antwort auf die Frage erübrigt. Sollten hier die Steuerbefrei-
ungenmit Vorsteuerabzug(sog.Nullsätze)gemeintsein,bleibt festzu-
stellen,dassDeutschlandderartigeSteuerbefreiungen nur anwendet,
soweitsiesystemimmanent sind (z.B. für innergemeinschaftlicheLie-
ferungenund Lieferungen in das Drittlandsgebiet). Diese sog. Null-
sätzesindim Übrigen gemeinschaftsrechtlichobligatorisch. Von daher
kannvon diesenRegelungennicht abgerücktwerden.

18. Abgeordneter
Stefan
Müller
(Erlangen)
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung die Klarheit und
Übersichtlichkeit des Merkblattes zum Ein-
heitspapier± alsoder Anleitung zumAusfüllen
der Ein- und Ausfuhranmeldung beim deut-
schenZoll ± dadurch gefährdet,dasszahlrei-
che Umbenennungenund die Einführungen
neuerSpezialbezeichnungenfür Verpackungs-
formen den Umfang desMerkblattes auf 140
Seitenhabenanwachsenlassen,und wann er-
folgte die Bekanntmachung der ¾nderungen
desMerkblattes?

Antwort des Staatssekretärs Gerd Ehlers
vom 3. August 2005

Mit der Ausgabe2005desMerkblatts zum Einheitspapiersind keine
¹neuen Spezialbezeichnungenª für Verpackungen eingeführt oder
Umbenennungenvorgenommenworden. Vielmehr musstenauch in
der Vergangenheit im grenzüberschreitendenHandel verwendeteVer-
packungenmit ihren branchenüblichen Spezialbezeichnungenin aus-
geschriebener Form in der Zollanmeldungbezeichnetwerden. Das
Merkblatt ist nunmehr um 20 Seitenangewachsen,weil die Verpa-
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ckungsbezeichnungen jetzt codiert einzutragen sind; ein zusätzlicher
Anhangist angefügtworden,um denBeteiligteneineHilfestellungbei
der Codierungzu geben.

Rechtsgrundlagefür die Codierungenist die in allenEU-Mitgliedstaa-
ten unmittelbar anzuwendende Verordnung (EG) Nr. 2286/2003der
Kommissionvom 18.Dezember2003zur ¾nderungder VO (EWG)
Nr. 2454/93 (Zollkodex-Durchführungsverordnung), die am 31.De-
zember2003 im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist. In den
Erwägungsgründen der Verordnung wird darauf hingewiesen, dass
¹insbesondere der verstärkteRückgriff auf rechnergestützte Metho-
den der Zollabfertigung die angesprochene¾nderungder Vorschrif-
ten über die Verwendung des Einheitspapiers erforderlich machtª.
Darüber hinauszielendie Codierungendarauf ab, Beteiligtendie Ab-
gabevon Zollanmeldungenzu erleichtern,wennsie in einemanderen
Mitgliedstaat als dem der Zollanmeldung ansässigsind und die Lan-
dessprachenicht beherrschen.

Die Ausgabe2005desMerkblatts zum Einheitspapierwurde im De-
zember2004parallelim Internet und alsDruckausgabe veröffentlicht.
Anzuwendenwaren die neuenAusfüllvorschriften für Einfuhrzollan-
meldungenab dem 1. April 2005; für Ausfuhranmeldungen wurde
eineweitergehendeÜbergangsfrist bis zum 31.Dezember2005einge-
räumt; dassoll der Exportwirtschaft die Umstellungin IT-technischer
Hinsicht erleichtern.

Den Spitzenverbändender deutschenWirtschaft waren übrigensbe-
reits im Jahre2001die die VerordnungvorbereitendenEU-Dokumen-
te des Ausschussesfür den Zollkodex zur Stellungnahmeübersandt
worden. Bis auf eine Ausnahmehabendie VerbändedieseGelegen-
heit zur Mitgestaltung nicht genutzt.Auch bei einem Gesprächmit
den Spitzenverbändender Wirtschaft am 29.Oktober 2004,bei dem
u.a. die Ausgabe2005 des Merkblatts angesprochenwurde, gab es
keineHinweise,dassdie geändertenAusfüllvorschriften zu unverhält-
nismäûigenSchwierigkeitenbei den Zollanmeldern führen würden.
Seit Anwendbarkeit der Neuerungenim April diesesJahressind im
Übrigen keineBeschwerdenoderEinwendungenan dasBundesminis-
terium der Finanzenherangetragenworden.

19. Abgeordneter
Dr. Peter
Ramsauer
(CDU/CSU)

Ist eszutreffend,dassEltern maximalbis zum
27. Lebensjahr ihrer Kinder Anspruch auf
Kindergeld haben, wenn diese Kinder wäh-
rend der Verbüûungeiner Haftstrafe in einer
JustizvollzugsanstalteineAusbildungabsolvie-
ren, und wenn ja, wie wird der Anspruch auf
Kindergeld begründetvor dem Hintergrund,
dasssich die Eltern währendder Inhaftierung
ihrer Kinder in keiner typischen Unterhalts-
situationbefinden?

Antwort des Staatssekretärs Volker Halsch
vom 1. August 2005

Kindergeld für inhaftierte Kinder ist nicht ausgeschlossen,soweitdas
Kind die Voraussetzungen des §32 Einkommensteuergesetz (EStG)
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erfüllt. Nach §32 Abs.1 und 3 EStG wird ein minderjähriges Kind
ohne weitere Voraussetzung im Rahmen des Familienleistungsaus-
gleichs(Kindergeld oder Freibeträgefür Kinder, §31 EStG) bei den
Eltern berücksichtigt. Nach §32 Abs.4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabea
EStG bestehtdem Grunde nachein Kindergeldanspruch für ein voll-
jährigesKind, dassichin Ausbildungbefindet.

Das Erfordernis der tatsächlichen Unterhaltsbelastung der Eltern ist
kein ausdrücklichesTatbestandsmerkmal für die BejahungeinesKin-
dergeldanspruchs. Dennoch steht der Zweck des Familienleistungs-
ausgleichs,die Unterhaltsbelastungder Eltern auszugleichen,im Vor-
dergrund. Dabei ist eine typisierende Betrachtungsweiseangebracht.
So kann trotz der Leistungen,die der Staat im Zusammenhang mit
der Haftunterbringung desKindes erbringt, noch eine Unterhaltsbe-
lastungder Eltern bestehen,die sichauf unterschiedliche Art auswirkt,
z.B. durch Beschaffung von Kleidung für ihr Kind, durch seineVersi-
cherung,Vorhalten von Wohnraumoder durch Besuchein der Haft-
anstalt.

Ob unter Berücksichtigungder Einkünfte und Bezügedesinhaftierten
volljährigen Kindes im Einzelfall tatsächlichein Kindergeldanspruch
besteht,ist von den Familienkassen zu prüfen. Ergibt sich danach,
dassdasKind ausreichendeeigeneEinkünfte und Bezügehat, die es
in die Lageversetzen,sichselbstzu unterhalten,bestehtfür die Eltern
kein Kindergeldanspruch.

20. Abgeordneter
Dr. Volker
Wissing
(FDP)

Wie haben sich die jährlichen Einkommens-
steuerzahlungenfür Einzelpersonen bzw. Ehe-
paare mit einem Jahreseinkommenin Höhe
von 10000/20000 Euro, 25000/50000 Euro,
50000/100000 Euro, 100000/200000 Euro,
250000/500000 Euro, 500000/1000000 Eu-
ro, 1000000/2000000 Euro seit Beginn der
14.Legislaturperiode geändert,und wie wür-
den sich die jährlichen Einkommensteuerzah-
lungenfür Einzelpersonen bzw. Ehepaaremit
einemJahreseinkommenüber250000/500000
Euro durch die Einführung einer zusätzlichen
Besteuerungin Höhe von 3 Prozent im Ver-
gleich zu der Steuerbelastung dieserEinkom-
mensgruppen zu Beginn der 14. Legislatur-
periodeändern?

Antwort des Staatssekretärs Volker Halsch
vom 1. August 2005

In der folgendenTabellewird durch einenVergleichder Einkommen-
steuerbelastungvon 1998 und 2005 die steuerlicheEntlastung von
Einzelpersonen und Ehepaarenmit den gewünschten Einkommen
dargestellt.
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Entlastung 2005 gegenüber 1998

zu
versteuerndes
Einkommen

Einkommen-
steuer

Entlastung
gegenüber1998

1998 2005 absolut

E E E E in %

Einzelpersonen

10000 982 398 ±584 ±59,5

25000 5464 4271 ±1193 ±21,8

50000 15191 13096 ±2095 ±13,8

100000 41307 34086 ±7221 ±17,5

250000 120809 97086 ±23723 ±19,6

500000 253312 202086 ±51226 ±20,2

1000000 518319 412086 ±106233 ±20,5

Ehepaare

20000 1964 796 ±1168 ±59,5

50000 10928 8542 ±2386 ±21,8

100000 30382 26192 ±4190 ±13,8

200000 82614 68172 ±14442 ±17,5

500000 241618 194172 ±47446 ±19,6

1000000 506624 404172 ±102452 ±20,2

2000000 1036638 824172 ±212466 ±20,5

Wie die Übersichtzeigt,habenEinkommensbeziehermit dem niedri-
genEinkommenvon 10000Euro für Einzelpersonen bzw.von 20000
Euro für Ehepaaredie höchsteprozentualeEntlastungerfahren.Für
hohe Einkommen über 250000/500000 Euro beträgt die steuerliche
Entlastungetwaein Fünftel der bisherigenSteuerbelastung.

Durch Einführung einer zusätzlichenBesteuerungvon 3 Prozent für
Einkommen oberhalb von 250000/500000 Euro verringert sich die
steuerlicheEntlastunghoherEinkommen auf rund 16 Prozentgegen-
über der in 1998 gegoltenenEinkommensteuerbelastung.Der nach-
folgendenÜbersicht könnendie entsprechendenEntlastungsbeispiele
entnommenwerden.
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Einführung einer Zusatz-Besteuerung von 3 Prozent oberhalb von
250 000/500 000 E (Ledige/Verheiratete) nach Änderungsvorschlag

zu
versteuerndes
Einkommen

Einkommen-
steuer

Entlastung
gegenüber1998

1998 Recht
2005

+ Zuschlag

absolut

E E E E in %

Einzelpersonen

250000 120809 97086 ±23723 ±19,6

500000 253312 209586 ±43726 ±17,3

1000000 518319 434586 ±83733 ±16,2

Ehepaare

500000 241618 194172 ±47446 ±19,6

1000000 506624 419172 ±87452 ±17,3

2000000 1036638 869172 ±167466 ±16,2

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

21. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dassder Bundesregierung ein An-
trag des Chipherstellers AMD zur Ausfuhr
von Technologiezur Herstellung von 64 Bit-
Computerchips von Dresden nach Singapur
zur Prüfung vorliegt, und wennja, in welchem
StadiumbefindetsichdasVerfahren?

22. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Wannund inwiefernwird die Bundesregierung
denDeutschenBundestagmit der Fragebefas-
sen?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 1. August 2005

Zu Fragen, deren Beantwortung zur Offenlegungvon Betriebs-und
Geschäftsgeheimnissender Firma führenkönnte,kannausrechtlichen
Gründen (Geheimhaltungspflicht gemäû§30 VwVfG, §203 StGB)
keineAuskunft gegebenwerden.

Das Verfahrenzur Genehmigungvon Ausfuhranträgen siehteineBe-
fassungdesDeutschenBundestagesnicht vor.
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23. Abgeordnete
Marie-Luise
Dött
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierungdie Gefahr,
dasslangfristigeinein Deutschlandmit Unter-
stützung des deutschenSteuerzahlersentwi-
ckelte Produktionstechnologie ganz oder teil-
weiseinsAuslandabwandert?

Antwort des Staatssekretärs Georg Wilhelm Adamowitsch
vom 2. August 2005

Unternehmentragenheutebei Standortentscheidungender Entwick-
lung deseuropäischenBinnenmarktesebensoRechnungwie der un-
ternehmerischenHerausforderung im Zusammenhang mit der Globa-
lisierung.Diesgilt auchfür Unternehmen,die öffentlicheFördermittel
in Anspruchgenommenhaben.

24. Abgeordnete
Marie-Luise
Dött
(CDU/CSU)

Inwiefern würde eine positive Entscheidung
über den Export der Technologiefür 64Bit
mögliche Exportwünschefür die Technologie
zukünftigerChip-Technologienpräjudizieren?

Antwort des Staatssekretärs Georg Wilhelm Adamowitsch
vom 2. August 2005

Entscheidungen überAusfuhrgenehmigungsanträgesindEinzelfallent-
scheidungen und werdenauf Grundlage der geltendenexportkontroll-
rechtlichenVorschriftendanngetroffen,wennentsprechende Anträge
vorliegen. Dabei wird auch die Bindungswirkung von öffentlichen
Förderungenin die Entscheidungmit einbezogen.

25. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Wie rechtfertigt die Bundesregierungdie An-
reise des Bundesministers für Wirtschaft und
Arbeit, Wolfgang Clement,zu einem100-jähri-
gen Firmenjubiläum am 26.Juli 2005 in Lan-
gelsheimmit demHubschrauber statt mit dem
Dienst-Pkw (vgl. Goslarsche Zeitung vom
27.Juli 2005¹Per Hubschrauber zum100.Ge-
burtstagª), und wie hoch ist der dadurch ent-
standeneReisemehraufwand?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 4. August 2005

Bundesminister Wolfgang Clement hat am 27.Juli 2005 eine Reihe
von Veranstaltungen (Veranstaltung der Industrie- und Handels-
kammer, Besuchder Fortbildungsakademie,Firmenbesuche)u.a. in
Mainz (Rheinland-Pfalz), Langelsheim(Niedersachsen)und Seesen
(Niedersachsen) bestritten,die sowohlmit Dienstkraftwagen alsauch
mit einemHubschrauber der Bundespolizeidurchgeführtwurden.Da-
bei wurden die Richtlinien für den Einsatz von Hubschrauberndes
Bundesgrenzschutzeszur Beförderungvon Personendes politischen
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und parlamentarischenBereichsdesBundesund der Länder beachtet.
Ein Reisemehraufwandfür dasMinisterium hat sichnicht ergeben.

26. Abgeordnete
Gerlinde
Kaupa
(CDU/CSU)

Steht nach Auffassung der Bundesregierung
die in dem Urteil des Landesarbeitsgerichts
Berlin (Az. 6 Sa2585/04vom 18.März 2005)
vertreteneMeinung, §618 Abs.1 Satz1 Bür-
gerlichesGesetzbuch(BGB) i. V. m. §5 Abs.1
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) schütze
Nichtraucher nur vor unmittelbaren Tabak-
rauchemissionen, nicht jedochvor Emissionen,
die sich mittelbar dadurch realisieren,dassin
AbwesenheitdesNichtrauchers an seinemAr-
beitsplatzgerauchtwird, mit der Schutzfunk-
tion des§5 Abs.1 ArbStV (Rauchverbotam
Arbeitsplatz) in Übereinstimmung?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 3. August 2005

§5 Abs.1 ArbStättV enthälteineVerpflichtungdesArbeitgebers zum
Schutzder nicht rauchenden Beschäftigtenvor denGesundheitsgefah-
ren durch Tabakrauch.Sofern in ArbeitsräumenGesundheitsgefähr-
dungendurch Tabakrauchfür anwesende nicht rauchendeBeschäftig-
te bestehen,hat der Arbeitgeberdie erforderlichen Schutzmaûnahmen
zu treffen. DieseVerpflichtung trifft den Arbeitgeber unabhängig da-
von, ob die Tabakemissionenwährendder An- oder Abwesenheit des
nicht rauchenden Beschäftigtenverursachtwerden. Dies wird auch
durch dasUrteil desLandesarbeitsgerichtsBerlin nicht in Zweifel ge-
zogen.

27. Abgeordnete
Gerlinde
Kaupa
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
ein Arbeitnehmer gesundheitlicheBeeinträch-
tigungendarlegenbzw.beweisenmuss,um §5
Abs.1 ArbStättV zur Anwendung kommenzu
lassen?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 3. August 2005

Nein. Die Arbeitsstättenverordnungist BestandteildesArbeitsschutz-
rechtsund begründetöffentlich-rechtliche Pflichten desArbeitgebers.
Diese Pflichten werden von den zuständigenstaatlichenAufsichts-
behördendurchgesetzt.

28. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Habendie vom ParlamentarischenStaatssekre-
tär beim Bundesminister für Wirtschaft und
Arbeit, Gerd Andres, in der Fragestundeam
29.Juni 2005, Plenarprotokoll 15/183, Seite
17274A, erwähnten Gesprächemit dem Bun-
desministerium der Finanzen und dem Bun-
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desministerium der Justiz bezüglichdes Vor-
schlags vom Bundesminister für Wirtschaft
und Arbeit, WolfgangClement,zur Gründung
eines Stiftungsmodells zur Eindämmung des
Tanktourismus bis zum heutigen Zeitpunkt
stattgefunden, und über welche konkreten
Schrittezur Umsetzungkann die Bundesregie-
rung zumjetzigenZeitpunkt informieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 4. August 2005

Für die Regelungder Steuersätzefür Kraftstoffe liegt die Verant-
wortlichkeit innerhalbder Bundesregierung beim Bundesminister der
Finanzen.Der Bundesministerfür Wirtschaft und Arbeit hat seinInte-
ressedaran verdeutlicht, Regelungenzur Minderung der negativen
Auswirkungendes ¹Tanktourismusª auf die Wirtschaft herbeizufüh-
ren. Das hat Bundesminister WolfgangClementgetan,in dem er ein
sogenanntesStiftungsmodell in die Diskussiongebrachthat.

Die Abstimmungeninnerhalb der Bundesregierung sind noch nicht
abgeschlossen.

29. Abgeordnete
Ina
Lenke
(FDP)

Wird die Bundesregierung den Entscheidun-
gen der Landessozialgerichte Niedersachsen/
Bremen und Hamburg und der Empfehlung
desOmbudsrateszur Grundsicherungfür Ar-
beitsuchendefolgen, baldmöglichst die Eigen-
heimzulagebei der Ermittlung desALG-II-An-
spruchsalszweckbestimmte Einnahme anrech-
nungsfreizu stellen,und wennja, wann(Urteil
Bremen:25.April 2005,Az. L 8 AS 39 05 ER;
Urteil Hamburg: 7. Juli 2005,Az. L 5 B 116/
05 ER AS; Zwischenbericht desOmbudsrates
vom 29.Juni 2005,S.12 f.)?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 3. August 2005

Es ist vorgesehen,die Eigenheimzulage künftig, soweitsie nachweis-
lich zur Finanzierungeinernach§12Abs.3 Nr. 4 desZweitenBuches
Sozialgesetzbuch nicht als Vermögen zu berücksichtigenden Immo-
bilie verwendetwird, durch eine ¾nderungder Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld-Verordnung als nicht zu berücksichtigendeEinnahme zu
bestimmen.Eine entsprechendeRechtsänderung,die am 1. Oktober
2005in Kraft tretensoll,wird gegenwärtigvorbereitet.

30. Abgeordnete
Ina
Lenke
(FDP)

Wie erklärt die Bundesregierung vor demHin-
tergrund von Urteilen desBundesverfassungs-
gerichteszur steuerfinanziertenWahlwerbung
in Vorwahlzeiten (BVerfGE 44, 125ff.; 63,
230ff.) die Bewerbungeiner Diskussionsver-
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anstaltungmit dem Bundesminister für Wirt-
schaft und Arbeit, Wolfgang Clement, durch
dasBundesministerium für Wirtschaft und Ar-
beit mittels einer groûformatigenZeitungsan-
zeigeim Weser-Kuriervom 28.Juli 2005weni-
geralszweiMonatevor der Bundestagswahl?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 3. August 2005

Bei der erwähnten Zeitungsanzeigehandelt es sich um einen bloûen
Hinweis auf eine Informationsveranstaltung aus aktuellem Anlass.
Der aktuelleAnlassergibt sichausdemStart desbundesweiten Wett-
bewerbesDeutscherFörderpreisJugendin Arbeit, an dem sichFreie
Träger,Initiativen und Netzwerke,Unternehmensowiedie Umsetzer
der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit innovativen Lösungs-
ansätzenzur Integration jugendlicherArbeitsloserbeteiligenkönnen.

31. Abgeordneter
Thomas
Silberhorn
(CDU/CSU)

In welcher Höhe wendet die Bundesagentur
für Arbeit finanzielleMittel für Umschulungs-
maûnahmenzum Ergotherapeuten/zur Ergo-
therapeutinseit2002jährlich auf, und wie vie-
le Ergotherapeuten/Ergotherapeutinnen konn-
ten daraufhin in Arbeitsverhältnissevermittelt
werden?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 4. August 2005

Nach Angabender Bundesagentur für Arbeit sind in denJahren2002
bis 2004insgesamt4082Teilnehmerinnenund Teilnehmerin von ihr
geförderteUmschulungenzum Ergotherapeuten/zurErgotherapeutin
eingetreten(2002:1714; 2003:1467; 2004:901). Die Aufwendun-
genhierfür werdenvon der Bundesagentur nicht gesondertstatistisch
erfasst.

Die nachfolgenden Eingliederungsquoten gebenan, wie viel Prozent
der TeilnehmersechsMonate nach Beendigungder Maûnahmeeine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungaufgenommenhaben:

Jahr Austritte darunter: 6 Monate
nachAustritt

sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt

Eingliederungsquote

2002 1138 567 49,8%

2003 993 438 44,1%

2004 1519 584 38,4%
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32. Abgeordneter
Matthäus
Strebl
(CDU/CSU)

Wie viele ALG-II-Berater aus den alten Bun-
desländernsind in den neuenBundesländern
insgesamteingesetztworden, und wie hoch
waren die zusätzlichenPersonalkosten, aufge-
schlüsselt nach Sonderprämien (Schnellent-
scheiderprämien) sowie nach Zuschlägenfür
denEinsatzin denneuenLändern,Sonderkos-
ten für Unterkunft, Verpflegungetc.?

Antwort des Staatssekretärs Rudolf Anzinger
vom 3. August 2005

Zur DeckungdesPersonalbedarfsfür die Umsetzungder Grundsiche-
rung für Arbeitsuchendein den Arbeitsgemeinschaften gemäû§44b
Zweites Buch Sozialgesetzbuch(SGBII) hat die Bundesagentur für
Arbeit am 1. Januar2005insgesamt18075Stellenfür Plankräfteund
Ermächtigungen für Kräfte mit befristetem Arbeitsvertrag für die
Grundsicherung für Arbeitsuchendebereitgestellt.Darunter sindrund
14300 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die bisherAufgabenim Zusam-
menhangmit der Gewährungvon Arbeitslosenhilfe erledigt haben.
DieseMitarbeiterinnen/Mitarbeiter nehmenim Rahmenvon Dienst-
leistungsüberlassungsverträgenin der Regel ortsnah Aufgaben der
Agenturen für Arbeit in den Arbeitsgemeinschaftenwahr. Es kann
grundsätzlichnicht ausgeschlossenwerden,dassim Einzelfall bisher
in denaltenBundesländern beschäftigteMitarbeiterinnen/Mitarbeiter
der Bundesagentur für Arbeit in einer Arbeitsgemeinschaft in den
neuenBundesländern eineBeschäftigunggefundenhaben.Soweitdas
der Fall ist, sindmit Ausnahmeder üblicherweisezu zahlendenReise-
kostenund Trennungsgelder keine zusätzlichenPersonalkosten, z.B.
Sonderprämienoder -zuschläge,entstanden.

Der bereitsim Jahr2004zur Umstellung von Arbeitslosenhilfeauf Ar-
beitslosengeldII und für die erstmaligeBewilligung von Arbeitslosen-
geld II-Anträgen erforderlichezusätzliche Personalbedarfwurdeweit-
gehenddurch die Abordnung von Beamtender DeutschenTelekom
im Rahmender Amtshilfe gedeckt.2500Beamteder DeutschenTele-
kom wurdenabJuli 2004für 12Monatezur Bundesagenturfür Arbeit
abgeordnetund für dieseAufgabeeingesetzt.Von den Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern der DeutschenTelekomsind rund 800in denneuen
Bundesländern beschäftigtworden. Soweit die Beamtenauch nach
Einführung der Grundsicherung weiterbeschäftigtwurden,sind sie in
ersterLinie im Bereichder Gewährungvon Leistungenzur Sicherung
des Lebensunterhaltsin den Arbeitsgemeinschafteneingesetztwor-
den.

Nach der Rahmenvereinbarung zwischen der Bundesagenturfür
Arbeit und der DeutschenTelekom vergütet die Bundesagentur für
Arbeit der DeutschenTelekom 75 Prozent der Bruttodienstbezüge
einschlieûlichanteiligerSonderzahlungen.Die abgeordnetenBeamten
erhaltenReisekostenund Trennungsgelddurchdie DeutscheTelekom
nach deren Regelungen.Die Bundesagentur für Arbeit erstattet 50
Prozentder Kosten,die sichnachdemBundesreisekostengesetzerge-
ben. Weitergehende finanzielle Erstattungen wurden ausgeschlossen.
Etwaige Sonderleistungen, wie Sonder-oder Schnellentscheiderprä-
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mien als Anreiz insbesondere für eine Abordnung zu einer Arbeits-
agentur in den neuenBundesländern, sind allein Angelegenheitder
DeutschenTelekom.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

33. Abgeordneter
Dr. Jürgen
Gehb
(CDU/CSU)

Ist nach Kenntnis der Bundesregierung die
Fotografie in dem Druckerzeugnis¹German
Armed Forces UN Training Centre Ham-
melburgª (aus dem Jahr 2004; Redaktion
VNAusbZBw; Seite5 unten links, Bildunter-
schrift ISAF) von zwei LKW WOLF mit
fixierten Gewehren authentisch,und falls ja,
wie bewertetdie Bundesregierung den Wider-
spruchder Fotografiezu der Antwort desPar-
lamentarischenStaatssekretärs beim Bundes-
minister der Verteidigung, Walter Kolbow,
vom 13.Juni 2005 auf meine schriftliche
Frage37 auf Bundestagsdrucksache15/5779:
¹Der Einsatz des LKW WOLF mit befestig-
tem Maschinengewehr ist grundsätzlich nicht
vorgesehen.Dies gilt auchfür Patroullienfahr-
ten.ª?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 2. August 2005

Das Foto entstammteiner im VN-AusbildungszentrumerstelltenBro-
schüre,die im Rahmendes¹2. EuropeanInfantry Seminarª2004erst-
malsverteilt wurde.DasvermutlichAnfang 2003aufgenommeneBild
ist authentisch, stammtausdemISAF-Einsatzund zeigteineunzuläs-
sigeLafettierungvon Maschinengewehrenauf LKW WOLF.

Das VN-Ausbildungszentrumwird zur Entfernungder Abbildung vor
weitererVerwendung dieserBroschüreaufgefordert.

Ein Widerspruchzwischender Veröffentlichung diesesFotosausdem
Jahr 2003 und der Darlegung der aktuell gültigen Befehlslage,die
Ihnen mit Schreibenvom 13.Juni 2004übermittelt wurde,wird nicht
gesehen.

34. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung daserklärte
Ziel der g.e.b.b.,Einnahmenfür die Bundes-
wehrzur EntlastungdesVerteidigungshaushal-
tes zu generieren,auf dem Hintergrund, dass
mit der Vermarktung der Liegenschaften
durch die g.e.b.b.und der Errichtung und dem
Betrieb von Windenergieanlagen in einem
Zeitraum von 25 Jahrendurch Unternehmen
der Windenergiebranche, letztere erhebliche
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Förderungen,zum Beispiel in Form der För-
derung nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz etc., erhalten und teilt die Bundesregie-
rung die Auffassung,dasshierdurch der Staat
von einemdurch ihn selbstgeschaffenenFör-
dertatbestand profitiert, der mittelbar einen
Teilbereich des Staatshaushalts saniert bzw.
entlastet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 4. August 2005

Der Ausbauder erneuerbarenEnergienist erklärtesenergiepolitisches
Ziel der Bundesregierung. Politische Handlungsgrundlagen dieses
Ziels sind u.a. die internationalenVereinbarungenzum Kyoto-Proto-
koll sowiedie Zielvorgabender EuropäischenUnion zur Nutzung der
erneuerbarenEnergien.

Vor diesemHintergrund begrüût die Bundesregierung die Vermark-
tung geeigneterBundeswehrliegenschaftendurch die g.e.b.b.zur Nut-
zung der Windenergieentsprechendden geltendengesetzlichenund
haushaltsrechtlichen Regelungen.Die Vermarktung stellt eine Nut-
zungsmöglichkeit dar, die allen Grundstückseigentümernin Deutsch-
land zur Verfügungsteht.Der Umstand,dassdie Pächterim Rahmen
der Nutzung dieserLiegenschaften für den Betrieb von Windenergie-
anlagen ein allgemeinesstaatlichesFörderinstrument in Anspruch
nehmenkönnen, kann aus Sicht der Bundesregierungdaher keinen
Konflikt begründen.

Im Übrigen profitiert hierdurch nicht nur ein Teilbereich,sondern
eineVielzahlvon BereichendesStaatshaushaltes.Sostellendie Produ-
zentenvon Windkraftanlagenwie auchdie Betreibervon Windparks
alsGewerbesteuerzahlerfür die KommuneneineEinnahmequellevon
erheblicherBedeutungdar.

35. Abgeordneter
Wilhelm Josef
Sebastian
(CDU/CSU)

WelchenaugenblicklichenSachstandgibt eszu
den Fusionsplänen von Teilen des Zentrums
für Nachrichtenwesen der Bundeswehr
(ZNBw) mit Teilen des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) am Standort Berlin sowie
einerdamit verbundenenVerlegungvon bis zu
260 Dienstposten vom bisherigen ZNBw-
Standort Grafschaft, und welchen Inhalt hat
die zu dieserFrageim Bundesministerium der
Verteidigung (BMVg) unterschriftsreif vorlie-
gende¹Leistungsvereinbarungª zwischenBun-
deskanzleramtund BMVg?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 4. August 2005

Seit Ihrer letzten Anfrage im Juni 2005 wurde im Zusammenwir-
ken zwischendem Bundeskanzleramt, dem Bundesnachrichtendienst
und dem Bundesministerium der Verteidigung eine ¹Vereinbarung
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zwischendem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium der
Verteidigung über die Weiterentwicklung der Zusammenarbeitdes
Bundesministeriums der Verteidigung und der Bundeswehrmit dem
Bundesnachrichtendienst (Leistungsvereinbarung)ª erarbeitet. Der
abgestimmteEntwurf wurdeam 27.Juli 2005durch dasBundesminis-
terium der Verteidigungund dasBundeskanzleramt gezeichnet.

Im Kern sieht dieseVereinbarungdie Übernahmeder bisher durch
dasZentrum für Nachrichtenwesen der BundeswehrerbrachtenAuf-
gaben der zentralen Lagebearbeitung und Informationsversorgung
desBundesministeriumsder Verteidigung und der Bundeswehrdurch
den Bundesnachrichtendienstvor. Zur Wahrnehmung der Aufgaben
durch den Bundesnachrichtendienstsind in der Vereinbarung folgen-
deZielfelder festgeschrieben:

± Sicherstellung der Informationsversorgungder Leitung und der
militärischenFührungdesBundesministeriumsder Verteidigung,

± Sicherstellung der Informationsversorgungund Unterstützung der
Bundeswehrim Einsatzund im Grundbetrieb im Rahmendesge-
setzlichenAuftragesdesBundesnachrichtendienstes,

± Sicherstellung/Erfüllung bilateraler und internationaler Informa-
tionsverpflichtungendesMilitärischen Nachrichtenwesensder Bun-
deswehr,

± Unterstützung des Bundesnachrichtendienstesbei der Wahrneh-
mungseinerAufgabendurchdie Bundeswehr.

Zur WahrnehmungdieserzusätzlichenAufgabensollendem Bundes-
nachrichtendienst bis zu 270 Planstellenfür Soldatenzur Verfügung
gestellt werden. Details zu unterschiedlichen Aspekten der Zusam-
menarbeitsollenin EinzelvereinbarungenzwischendemBundesminis-
terium der Verteidigung und dem Bundesnachrichtendienstgeregelt
werden. Am Standort Grafschaft-Gelsdorf bleiben mindestens740
Dienstpostenerhalten.

36. Abgeordneter
Wilhelm Josef
Sebastian
(CDU/CSU)

WelchesErgebnishat die Prüfung der Bundes-
regierung darüber erbracht, ob eine solche
LeistungsvereinbarungzwischenzweiRessorts
der Bundesregierung ohne Parlamentsbeteili-
gungverfassungsrechtlichzulässigist, und wel-
chesErgebnis hat die Prüfung der Bundesre-
gierung darüber erbracht, ob die Inhaber der
betroffenenDienstpostenbeimZNBw in Graf-
schaftdienstrechtlich dazuverpflichtet werden
können,ihre Arbeit in einerneuenDienststelle
auûerhalbder Bundeswehr,die gemeinsammit
dem BND in Berlin gebildetwerdensoll, auf-
zunehmen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 4. August 2005

Die verfassungsrechtlicheZulässigkeitder Aufgabenübertragungvon
Teilen desZentrums für Nachrichtenwesender Bundeswehrauf den
Bundesnachrichtendienst wurde durch das Bundesministerium der
Verteidigung,Abteilung Recht, und das Bundeskanzleramt geprüft.
Diese Prüfung hat keine verfassungsrechtlichenBedenkenaufgewor-
fen. Sowohl der Bundesnachrichtendienstals auch die Bundeswehr,
deren gesetzlichfestgelegteAufgaben durch die angestrebteVerein-
barung nicht verändert werden, gehörennach den Regelungendes
Grundgesetzeszu den Gegenständender bundeseigenen Verwaltung.
Die Bundesregierung ist insoweit berechtigt, die Einrichtung der
Behördenzu regeln.Zur Einrichtung der Behördengehört auch die
Bestimmungder entsprechendenAufgaben.In welcherWeisedie or-
ganisatorischeAusgestaltungder jeweiligenVerwaltungseinrichtungen
erfolgt, unterliegt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichtseinem weiten Gestaltungsbereich. DiesesSpielraumsbedarf
es,um den ± verschiedenartigen und sichständigwandelnden± orga-
nisatorischenErfordernissenRechnungzu tragenund damit einewir-
kungsvolleund leistungsfähigeVerwaltung gewährleisten zu können
(BVerfGE 63,1, 34,97,198,217).

Regelungenfür dasPersonalder Bundeswehr werdenin einernochzu
verhandelnden Einzelvereinbarung zu ¹Angelegenheiten des Perso-
nalsª festgelegt.Es ist beabsichtigt,dieseEinzelvereinbarung inner-
halb der kommenden12 Monate zu erarbeiten.Mit einer Umsetzung
kanndamit voraussichtlich ab2007begonnenwerden.

Die bisherigeVerwendungspraxis von Soldatenim Bundesnachrich-
tendienstfolgte stetsdemPrinzip der Freiwilligkeit. Es ist Absicht des
Bundesministeriumsder Verteidigung,diesesPrinzip im Rahmender
Erarbeitungder Einzelvereinbarung¹Angelegenheiten desPersonalsª
grundsätzlichbeizubehalten,gegebenenfallsaberzu überprüfen.

37. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Wie lange soll der Flugplatz Rheine-Hopsten
als NATO-Flugplatz genutztwerden,und wie
ist der Stand der Verhandlungen mit der
NATO im Hinblick auf die geplanteAufgabe
des Standortes durch die Bundeswehr (vgl.
WestfälischeNachrichtenvom 13.Juli 2005)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 2. August 2005

Der AusbildungsbetriebdesFluglehrzentrums F 4-F in Hörstel wird
bisEnde2005eingestellt.

Die AuflösungdesVerbandeserfolgt mit Wirkung vom 30.Juni 2006.
Zurzeit geht die Bundeswehrdavon aus,dassdie NATO eine Nach-
nutzungdesMilitärflugplatzesdurch eineandereMitgliednation nicht
beabsichtigt.Seitensder Bundeswehrwurde beantragt,die Liegen-
schaftausdemNATO-Inventar zu streichen.Ziel der Luftwaffe ist ein
zügigesFreiziehendes Militärflugplatzes,so dassdiesernach Strei-
chungausdemNATO-Inventar möglichstnochim Jahr2006demAll-
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gemeinenGrundvermögen im Zuständigkeitsbereich des Bundesmi-
nisteriumsder Finanzenzugeführtwerdenkann.

38. Abgeordneter
Jens
Spahn
(CDU/CSU)

Weshalb wird das schon bestehendezivile
Fahrsicherheitstraining des Fahrtechnik- und
Ausbildungszentrums (FAZ) als potentieller
Folgenutzervon seitendesBundesnicht weiter
erwogen,und welcheanderenNutzungen sind
stattdessengeplant (vgl. Westfälische Nach-
richtenvom 13.Juli 2005)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 2. August 2005

Die Mitbenutzung der Liegenschaftdurch daszivile Fahrtechnik-und
Ausbildungszentrum konnte aus Gründen der Flugsicherheit leider
nicht fortgeführt werden.Einer NachnutzungdesGeländesdurch die
Gesellschaftsteht jedoch ausSicht der Bundeswehrnichts entgegen.
Das Fahrtechnik-und Ausbildungszentrum sollte sich zu gegebener
Zeit mit der zuständigenBundesanstaltfür Immobilienaufgaben,Ne-
benstelleDortmund, Steinstraûe39 in 44147 Dortmund in Verbin-
dung setzen.Ansprechpartnerist Herr Liebig, Telefon 0231/840±
2110.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

39. Abgeordnete
Ina
Lenke
(FDP)

Können zurzeit alle Zivildienstpflichtigen auf
eine Zivildienststelle vermittelt werden, und
wennnein,warumnicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 3. August 2005

Das Bundesamtfür den Zivildienst verfügt mit Stand vom 15.Juli
2005 über insgesamt142619 Zivildienstplätze. Angesichtsder prog-
nostiziertenZivildienstleistenden für die Monate August bis Septem-
ber 2005 stehen allen verfügbaren Zivildienstpflichtigen genügend
Zivildienstplätze für die EinberufungzumZivildienst zur Verfügung.

40. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Wonachwird die Höhe der Pflegepauschalein
einer nicht erwerbsmäûigenPflegeeinrichtung
für Kleinstkinder bemessen?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 4. August 2005

Das Bundesministerium der Finanzenhat zuletzt mit Schreiben vom
1. August 1988 (veröffentlicht im Bundessteuerblatt 1988 Teil I Sei-
te 329) festgelegt,dassbei Pflegegeldzahlungenvon privater Seitedie
folgendenBetriebsausgabenje Kind und Monat pauschalabgezogen
werdenkönnen:

± beiTagespflege 480DM (245,42Euro)

± beiWochenpflege(5 Tage) 580DM (296,55Euro)

± beiWochenpflege(6 Tage) 640DM (327,23Euro)

± beiVollzeit-/Dauerpflege 750DM (383,47Euro).

Bei einemTeilzeitpflegeverhältnisund erhöhtemAufwand durchmeh-
rere Mahlzeiten (z.B. Frühstück und Mittagessenbei Betreuungbis
Mittag) ist anstelleder zeitanteiligenAufteilung eineAufteilung unter
Berücksichtigungder Mahlzeitenzulässig.

41. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Inwieweit bestehtfür ein Finanzamtdie Mög-
lichkeit eine nicht erwerbsmäûige Pflegeein-
richtung für Kleinstkinder in eineGesellschaft
bürgerlichenRechtsumzuwandeln?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 4. August 2005

Nach dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
7. Februar 1990 (veröffentlicht im Bundessteuerblatt 1990 Teil I Sei-
te 109) wird die Pflegeerwerbsmäûigbetrieben,wenndasPflegegeld
die wesentlicheErwerbsgrundlagedarstellt. Bei einer Betreuungvon
bis zu fünf Kindern kann ohne näherePrüfung unterstellt werden,
dassdie Pflegenicht erwerbsmäûigbetriebenwird.

SchlieûensichmehrereTagesmütterzur gemeinsamen Betreuungvon
Kindern zusammen,entsteht± zumindeststillschweigend ± eine Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Nach der ständigen Recht-
sprechungdes Bundesfinanzhofes ist eine Gesellschaftbürgerlichen
Rechts± genauwie einePersonenhandelsgesellschaft ± selbstGewinn-
erzielungssubjekt, so dassin diesemFall die Einkünfte nach §180
Abs.1 Nr. 2a AO gesondertfestgestellt werden müssen.Zu diesem
Zweck müssendie Gesellschafter(hier die Tagesmütter)gemäû§181
Abs.2 Nr. 1 AO eineFeststellungserklärungfür die GbR abgeben.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

42. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Wie beurteiltdie Bundesregierung dasbilatera-
le Abkommenmit der Republik Polenzur An-
wendungder Verordnung (EG) 883/2004im
Hinblick auf die Sozialversicherungspflicht
von osteuropäischenSaisonarbeitskräften, ins-
besonderevor demHintergrund der ¾uûerung
despolnischenMinisters für Arbeit und Sozia-
les, Rafal Baniak, dass Polen immer gewillt
war und nach wie vor bereit sei, den Einsatz
von polnischenSaisonarbeitskräften EU-kon-
form so zu regeln, dass polnische Saison-
arbeitskräfteweiterhin deutschemSozialversi-
cherungsrechtunterliegen,und wie begründet
sieihre Haltung?

Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 4. August 2005

Die zwischender deutschenund der polnischenVerbindungsstellege-
troffeneVereinbarung,nachder für die in DeutschlandausgeübteSai-
sonbeschäftigungen ausschlieûlichdie deutschenRechtsvorschriften
anzuwendensind, gilt für Beschäftigungen, die bis zum 30.Juni 2005
aufgenommenwordensind.

Für diesezeitlicheBegrenzungbestehenfolgendeGründe:

Die Kollisionsnormen des EuropäischenGemeinschaftsrechts sind
striktesRechtund unterliegengrundsätzlichnicht der Dispositionsbe-
fugnisder Mitgliedstaaten. Ausnahmevereinbarungensind dannmög-
lich, wenn die Anwendung der Kollisionsnorm in bestimmtenFall-
konstellationen zu nicht sachgerechten Ergebnissen führt. Die in der
Übergangsphaseseit der EU-Osterweiterung zum 1. Mai 2004einge-
tretenenUmsetzungsproblemesindvor diesemHintergrund ein Argu-
ment für eine rückwirkende Sondervereinbarung.Spätestensseit An-
fang desJahres2005 ist den landwirtschaftlichen Verbänden die seit
dem Beitritt PolensgeltendeRechtslagebekanntgewesen.Daher ist
den Landwirten ein weitereshalbesJahr zur Umstellungeingeräumt
worden. Eine Ausdehnung diesesZeitraums wäre mit dem Hinweis
auf Übergangsprobleme nachdemeuropäischenRechtnicht mehr zu
rechtfertigengewesen.

Es ist darüber hinaus parteiübergreifend politischer Konsens in
Deutschland,Arbeitsuchendevorrangig wieder in den Arbeitsmarkt
zu integrieren.Durch eineVerlängerungder Sondervereinbarungwür-
dendie Chancenfür inländischeArbeitslosebeeinträchtigtwerden.

43. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Wannund inwiefernwird die Bundesregierung
auf dasdiesbezügliche gemeinsameSchreiben
despolnischenund desdeutschenBauernver-
bandesvom 15.Juli 2005 reagieren,und wie
begründetsieihre Haltung?
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Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 4. August 2005

Die Bundesregierung beantwortet die an sie gerichtetenSchreiben,
wie esgutenGepflogenheiten entspricht, in angemessenerZeit unmit-
telbardenEinsendern.

44. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie und wannwill die Bundesregierung ¹dafür
Sorge tragenª (Stuttgarter Zeitung, 22.Juli
2005), dassdie ¹Ein-Euro-Jobsª nicht in die
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung einge-
hen und damit eine Rentenkürzungvon rund
0,3Prozentpunktenpro Jahrvermieden wird?

Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 4. August 2005

Im Zuge der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
(VGR) im Jahr 2005werdengemäûeuropäischenRichtlinien, die auf
dem¹Systemof nationalaccountsª(SNA) der VereintenNationenbe-
ruhen, die ¹Ein-Euro-Jobsª vom StatistischenBundesamt(StBA) als
Arbeitnehmererfasst.Dies gilt allerdingssowohlfür die seit2005neu
geschaffenen ¹Ein-Euro-Jobsª alsauchfür die ¹Arbeitsgelegenheitenª
nachdem Bundessozialhilfegesetz(BSHG), die esbereitsvor 2005in
gröûerem Umfang gegebenhat. Diese beiden Arten von Beschäfti-
gungsverhältnissenzeichnensich durch sehr niedrige Entlohnungen
aus.Ihre Berücksichtigung hättevon daherAuswirkungenauf die sta-
tistisch nachgewiesenenPro-Kopf-Löhne der VGR. Deren Steige-
rungsrateist relevantfür die Rentenanpassung.

Ein nennenswerterEffekt der ¹Ein-Euro-Jobsª auf die Lohnentwick-
lung im Rahmender VGR und damit auf die Rentenanpassung tritt
jedoch nur dann auf, wenn die Anzahl der ¹Ein-Euro-Jobsª im Jahr
2005 wesentlich höher ist, als die Anzahl der Arbeitsgelegenheiten
nach dem BSHG im Jahr 2004.Frühestensim Herbst diesesJahres
werdenhierzubelastbareZahlenvorliegen.

Für die ¹Ein-Euro-Jobsª werden lediglich Mehraufwandsentschädi-
gungennachdemZweitenBuchSozialgesetzbuchgezahlt.Daher spie-
len sie auch für die sozialversicherungsrechtliche Absicherungkeine
Rolle.

SolltensichausstatistischenGründendurch die ¹Ein-Euro-Jobsª nen-
nenswerteAuswirkungenauf die Rentenanpassungergeben,wird die
Bundesregierung dafür sorgen,dassdieseAuswirkungenvermieden
werden.Denn auch die Arbeitsgelegenheiten nach dem BSHG wur-
den bei der Rentenanpassungnicht berücksichtigt. Dazu müsstendie
für die Berechnungder Rentenanpassung relevantenPro-Kopf-Löhne
um ¹Ein-Euro-Jobsª bereinigtwerden.Das StBA kann die hierfür er-
forderlichenDatenabFrühjahr 2006zur Verfügungstellen.
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45. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie habensichdie durchschnittlichen monatli-
chenZuzahlungenpro Patientund pro Patient
unter 18 Jahrenseit Inkrafttreten der Gesund-
heitsreform (2003) bis zum 2. Quartal 2005
entwickelt?

Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 4. August 2005

Die Krankenkassen haben die von den Versichertenzu tragenden
Zuzahlungenerstmaligab 2005in ihren Finanzergebnissenauszuwei-
sen. Diese Finanzergebnisse enthalten keine Unterscheidung nach
Alter oder bestimmten Altersgruppen. In den vorläufigen Finanz-
ergebnissen(KV 45) des1. Quartals2005wurden von den Kranken-
kassenZuzahlungenvon insgesamt1,4 Mrd. Euro (je Versicherter
durchschnittlich 20,14 Euro) aufgezeigt,die jedoch ± insbesondere
wegen der erstmaligenMeldung solcher Daten ± noch erhebliche
Schätzkomponentenbeinhalten.

46. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie bewertetdie Bundesregierung die Praxis,
dassTotenscheine von Angehörigeneineszu
Hause Verstorbenenbezahlt werden müssen,
währendfür im KrankenhausVerstorbene die
Krankenkassediese ärztliche Leistung über-
nimmt, und wie viel darf der Arzt maximal
abrechnen?

Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 4. August 2005

Wie die Bundesregierung bereitsin ihrer Antwort auf die schriftliche
Frage 90 des AbgeordnetenNorbert Schindler im September2004
(Bundestagsdrucksache15/3897)ausgeführthat, können Kosten, die
nach dem Tod desVersichertenund damit nach dem Ende der Mit-
gliedschaftin der gesetzlichenKrankenversicherunganfallen,wie z.B.
die Kosten für das Ausstellendes Totenscheins,von den Kranken-
kassennicht übernommenwerden.Dies gilt auch für den Kranken-
hausbereich.

47. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassBezieherinnenvon Arbeits-
losengeldII nach Vollendung des 20.Lebens-
jahres keine Verhütungsmittel mehr von den
Sozialkassenerstattetbekommen, der medizi-
nischeAbbruch einer ungewollten Schwanger-
schaft bei einer Bezieherinvon Arbeitslosen-
geldII aber per Kostenübernahmeerklärung
einer Krankenkasse mit dem Land abgerech-
net werden kann, und wenn ja, wie beurteilt
die Bundesregierung diesenSachverhalt?
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Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 1. August 2005

Bezieherinnenvon Arbeitslosengeld II sind unter den Voraussetzun-
gendes§5 Abs.1 Nr. 2aFünftesBuchSozialgesetzbuch(SGBV) ver-
sicherungspflichtig in der gesetzlichenKrankenversicherung(GKV)
und habendemnachden gleichenLeistungsanspruch wie die übrigen
Mitglieder der Solidargemeinschaftder GKV.

Nach §24a Abs.2 SGB V haben Versichertebis zum vollendeten
20.LebensjahrAnspruchauf Versorgungmit empfängnisverhütenden
Mitteln, soweitdieseärztlichverordnetwerden.

Auch nicht rechtswidrige Schwangerschaftsabbrüchegehören unter
bestimmtenVoraussetzungenzu den Leistungender GKV. Rechts-
grundlagehierfür ist die Vorschrift des§24b SGB V. Bezüglichder
Frage, wer die Kosten für einen nicht rechtswidrigenSchwanger-
schaftsabbruchzu tragenhat, ist zu unterscheiden,ob essichum einen
rechtmäûigen Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer medizini-
schenoder kriminologischenIndikation oder um einenAbbruch nach
der Beratungsregelung handelt.

Bei Schwangerschaftsabbrüchen aufgrund medizinischer oder krimi-
nologischerIndikation werdenalle notwendigen Leistungenvon den
gesetzlichenKrankenkassen übernommen, während die Kosten für
einen Schwangerschaftsabbruchnach der Beratungsregelunggrund-
sätzlichvon der Frau zu tragensind. Für Frauen in schwierigerwirt-
schaftlicherLagekönnendieseKostennachdemGesetzzur Hilfe für
Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderenFällen bei Er-
füllung bestimmter Voraussetzungenübernommenwerden.

Das Verfahren für diese aus der Leistungspflicht der GKV ausge-
schlossenenLeistungen sieht vor, dassdie betroffenen Frauen die
Leistunggleichwohlbei ihrer Krankenkasseals Sachleistungbeantra-
gen und die Kosten den Krankenkassenanschlieûend von den Län-
dern ± zuzüglicheinesangemessenen Verwaltungskostenanteils ± er-
stattetwerden.

48. Abgeordneter
Dr. Heinrich L.
Kolb
(FDP)

Wie hoch sind die Kosten für dasneueLogo
der DeutschenRentenversicherungBund, die
ausder Organisationsreform der Rentenversi-
cherungzum1. Oktober2005entsteht?

Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 29. Juli 2005

Ab dem 1. Oktober 2005 treten die Rentenversicherungsträgerunter
demgemeinsamen Logo ¹DeutscheRentenversicherungª nachauûen
auf. Dies ist im Gesetzzur Organisationsreform in der gesetzlichen
Rentenversicherung geregelt.Mit der Organisationsreform sollendie
± heute schon sehr niedrigen ± Verwaltungskostender Rentenver-
sicherung weiter reduziert und innerhalb von fünf Jahren rund
350Mio. Euro eingespartwerden.
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Weil die bisherigenNamenund LogosdesVerbandesund der Renten-
versicherungsträgerdann nicht mehr verwendetwerdenkönnen,war
die Entwicklung einesgemeinsamen Logos für die DeutscheRenten-
versicherungerforderlich, um möglichst geringe Kosten zu verur-
sachenund um die Einheitlichkeit deutlich sichtbar zum Ausdruck
zu bringen.

Bei jeder Fusion fallen ± in der Regeleinmalige± Kosten an, wie in
diesemFall die für die Entwicklung einesgemeinsamen Logos. Bei
der Entwicklung des Logos hat die Rentenversicherungein Kosten
sparendesVerfahrengewählt.Siehat sich für ein gemeinsames Logo
der Rentenversicherungsträger entschieden.Ansonsten hätten die
durch die Fusionen entstehendenneuen Rentenversicherungsträger
jeweilseigeneLogosentwickelnund dafür Mittel in erheblicher Höhe
investierenmüssen.DiesesVerfahren wäre um ein Vielfachesteurer
gewesenalsdie EntwicklungeinesgemeinsamenLogos.

Nach Auskunft desVerbandesDeutscherRentenversicherungsträger
sinddie Ausgabenfür dasLogo im Vergleichzu denmit der Organisa-
tionsreformverbundenenEinsparungenmarginal.Die Kosten hierfür
liegen bei rund 100000 Euro, verteilt auf die einzelnenRentenver-
sicherungsträger sinddiesjeweilsrund 4000Euro.

49. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung
desGeschäftsführersdesVerbandesDeutscher
Rentenversicherungsträger(VDR), Franz Ru-
land,wonachdie Rentenkassenauf einevorge-
zogeneÜberweisungdesBundeszuschussesin
Höhe von rund 450Mio. Euro bereitsim Sep-
tember2005statt wie vorgesehenim Oktober
2005 angewiesensein werden (vgl. Handels-
blatt vom 26.Juli 2005),und wennja, welchen
konkretenHandlungsbedarf leitet die Bundes-
regierungfür ihre Politik darausab?

Antwort des Staatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 2. August 2005

Nach der Schätzungdes Schätzerkreises der Rentenfinanzen vom
7. Juli 2005wird für Anfang September 2005ein Vorziehenvon Bun-
deszuschussraten zur Begleichungder Ausgleichszahlungen im Rah-
men des Risikostrukturausgleichsin der Höhe von rund 450Mio.
Euro erwartet.Ob und in welcherHöhe tatsächlichMittel vorgezogen
werdenmüssen,hängtinsbesonderevon der Entwicklungder Beiträge
in denMonatenJuli und Augustab.

Die Liquidität der Rentenversicherungfolgt im Jahresverlaufeinem
typischenMuster. Währenddie Entwicklung der Ausgabenunterjäh-
rig relativ gleichmäûigverläuft, fallen die Beitragseingängein denein-
zelnenMonatenunterschiedlichhochaus.DieseEntwicklungist nicht
neu, vielmehr sind z.B. aufgrund von Sonderzahlungender Arbeit-
geberoder saisonalenArbeitsmarkteffekten unterjährige Liquiditäts-
schwankungen zwangsläufig. Insbesonderekommt es aufgrund des
erst zum JahresendegezahltenWeihnachtsgeldes typischerweise zu
einemAbsinkender Liquidität im Jahresverlauf.
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Um trotz der Schwankungenauf der Einnahmenseite die pünktliche
Auszahlungder Renten zu gewährleisten, wurde das Vorziehen der
Monatsratender Bundeszuschüssesowieder monatlichenBeiträgefür
Kindererziehungszeitengesetzlichgeregelt.

Durch dasVorziehenvon Bundesmittelnflieût nicht mehrGeld an die
Rentenversicherung als im Bundeshaushaltveranschlagt.Es werden
lediglich die ohnehinfür dasGesamtjahrvorgesehenenMittel vorzei-
tig in Anspruch genommen.Nach den Berechnungen des Schätzer-
kreisesder Rentenversicherungwird die Rentenversicherungdaslau-
fende Jahr mit einem Liquiditätsüberschussabschlieûen, also nicht
mehr Bundesmittel verbrauchthabenals vorgesehen.Die Zahlungs-
fähigkeit der Rentenversicherung und insbesondere die Zahlung der
Rentenist zu jedemZeitpunkt sichergestellt.

50. Abgeordneter
Hartmut
Schauerte
(CDU/CSU)

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse da-
rüber vor, wie sichdie Zahl der Diabetes-melli-
tus-Patienten, die mit einer Insulin-Therapie
behandeltwerden,sowiedie darausentstehen-
den Kosten für dasGesundheitssystem(direk-
te Therapiekosten und Kosten durch Folge-
schädenwie z.B. Amputationen, Erblindun-
gen,Dialyse durch unzureichendeBlutzucker-
einstellungen)in denkommendenzehnJahren
voraussichtlich entwickelnwerden?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 4. August 2005

Der BundesregierungliegenkeineDaten vor, wie sichdie Anzahl der
mit Insulin therapiertenDiabetes-mellitus-Patientenund die damit ein-
hergehendenKostenin dennächstenzehnJahrenentwickelnwerden.

51. Abgeordneter
Hartmut
Schauerte
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung auch vor
dem Hintergrund gesundheitspolitischer und
medizinischer Erfahrungen in anderen Län-
dern, wie z.B. dem Vereinigten Königreich,
den Einsatz von Insulinanaloga in Deutsch-
land, und teilt die Bundesregierung die Ein-
schätzungdes NICE (National Institute for
Health and Clinical Excellence,United King-
dom), dass der Einsatz von Insulinanaloga
in der Diabetes-mellitus-Therapie gegenüber
Humaninsulinen zu deutlichen Verbesserun-
gen bei Wirkungen, Nebenwirkungen, Sicher-
heit und Dosierungführt?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 4. August 2005

Das National Institute for Health and Clinical Excellence(NICE) hat
bisher keine umfassendeBewertungder Gruppe der Insulinanaloga
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publiziert. Allerdings wurde im Dezember2002ein Bericht zu einem
von mehrerenInsulinanaloga veröffentlicht,und zwar für Insulin glar-
gin. Die zusammenfassendeBewertungzur Anwendungbei dem er-
worbenenTyp 2-Diabetes,welcherdie überwiegendeZahl der Fälle
darstellt, lautet wörtlich übersetzt:¹Insulin glargin wird nicht für die
Regelversorgung von Menschenmit Typ 2-Diabetes,die Insulin benö-
tigen, empfohlenª. Nur für Patientenmit bestimmten, schwerenVer-
laufsformenvon Typ 2-Diabetessoll demBericht zufolgeInsulin glar-
gin ¹in Betracht gezogenwerdenª. Der Bericht empfiehlt hingegen
die Anwendung bei dem seltener vorkommenden,sich häufig im
JugendaltermanifestierendenTyp 1-Diabetes.Zurzeit wird seitensdes
Instituts für Qualitätund Wirtschaftlichkeit im Gesundheitsweseneine
Nutzenbewertung der schnellund langsamwirkenden Insulinanaloga
bei Typ 1-und Typ 2-Diabetesdurchgeführt. Der o.g. Bericht wird in
dieseArbeiten mit einbezogen.Das Ergebnisder Nutzenbewertung
soll bisNovember2005vorliegen.

52. Abgeordneter
Hartmut
Schauerte
(CDU/CSU)

Befürchtetdie Bundesregierung im Falle einer
Angleichung der Kostenerstattungsfähigkeit
von Insulinanalogaan Humaninsuline in der
gesetzlichenKrankenversicherung(GKV), die
von denArzneimittelherstellern auchaufgrund
von EU-Marktgegebenheitennicht umgesetzt
werdenkönnten,einenRückgangentsprechen-
der Therapieformen mit negativen Auswir-
kungen auf die Patientenversorgung und die
Folgekosten durch Spätkomplikationen, und
wennnein,warumnicht?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 4. August 2005

Die Bundesregierungführt keine Nutzenbewertungen für Arzneimit-
tel durch.Dies ist die AufgabedesfachlichunabhängigenInstituts für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen.Das Institut hat
am 18.Januar2005vom Gemeinsamen Bundesausschussunter ande-
rem den Auftrag erhalten, für die Indikationen Diabetes mellitus
Typ 1 und 2 verschiedenemedikamentöseTherapienim Vergleichun-
tereinandersowieim Vergleichmit nicht medikamentösenTherapien
zu bewerten.Dabei sollen auch der Einfluss der Lebensführungwie
beispielsweiseSport, Ernährung und Rauchen untersucht werden.
Patientenrelevante Endpunktesind dabei insbesondere Lebensverlän-
gerungund Vermeidungvon Krankheitskomplikationen sowiethera-
piebedingteNebenwirkungen,krankheitsbezogeneLebensqualität ein-
schlieûlichder Beeinträchtigung beruflicherodersonstigerAktivitäten
destäglichenLebensund Notwendigkeit einer vollstationärenPflege.
Das Institut hat hierzu einen Vorbericht veröffentlicht, der Gegen-
stand einer öffentlichen Anhörung ist. Das Ergebnis bleibt abzu-
warten.

53. Abgeordneter
Hartmut
Schauerte
(CDU/CSU)

Hätte eineEinbeziehungvon Insulinanalogain
die Festbetragsgruppen durch den Gemeinsa-
men Bundesausschuss (G-BA) aus Sicht der
Bundesregierung negative Auswirkungen auf
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die derzeit und künftig im BereichneuerDia-
betesmedikamente betriebene klinische For-
schungin Deutschland?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 4. August 2005

Im Bereich der von der Wissenschaft initiierten klinischen Studien,
die nicht im InteresseeinesHerstellersdurchgeführt werden,sind kei-
ne negativenAuswirkungenzu befürchten.Die klinische Forschung
ist ausgerichtetauf die Verbesserungder bisherigenTherapieoptionen
für die betroffenenPatienten.Ziel dabeiist, neueArzneimittel und Be-
handlungsmethodenzu entwickeln,die patientenrelevanteEndpunkte
bzw. Therapie-Ziele verbessern.Das könnenin Abhängigkeitvon der
betrachtetenErkrankung u.a. validierte Surrogatparametersein,wie
z.B. die gesundheitsbezogeneLebensqualität, die Vermeidung von
Spätschäden,die Vermeidungvon operativenEingriffen oder die Sen-
kung der Sterblichkeit. Dies wird in der Festbetragsregelungberück-
sichtigt. Nach den gesetzlichenVorgabensind genaudiejenigenpa-
tentgeschütztenund innovativen Arzneimittel von der Gruppenbil-
dung auszunehmen,die eine therapeutischeVerbesserung gegenüber
den anderenArzneimitteln einer Gruppe aufweisen.Damit hat der
GesetzgeberVorkehrungengetroffen, so dassinnovative Forschung
zumWohleder Patientinnenund Patientenbelohntwird. DasBundes-
ministerium für Gesundheitund SozialeSicherungstellt im Rahmen
seiner Aufsicht bei der Prüfung von Beschlüssenüber Festbetrags-
gruppensicher,dassdiesegesetzlichenVorgabeneingehaltenwerden.

Für den Bereichder Zulassungsstudien der pharmazeutischenIndust-
rie sindmöglicheAuswirkungennicht sichervorherzusagen.

54. Abgeordnete
Dorothea
Störr-Ritter
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassdurch das ¹Gesetz zur Ver-
besserungdes Schutzesjunger Menschenvor
Gefahren des Alkohol- und Tabakkonsumsª
zwarder Konsumder sog.Alkopopszurückge-
gangen ist, Jugendlichedafür aber verstärkt
dazu übergegangensind, sich alkoholhaltige
Mischgetränkeselberzu mischen,und wie be-
urteilt sie damit den Erfolg des eigentlichen
Gesetzeszieles?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 4. August 2005

Nein. Wie in der Unterrichtung durch die Bundesregierung (Bundes-
tagsdrucksache 15/5929) vom 18.Juli 2005 eindeutig belegt, ist der
Konsum von spirituosenhaltigenAlkopops bei den12-bis 17-jährigen
Jugendlichenerheblichzurückgegangen. Eine Substitutiondurch an-
dere alkoholischeGetränkehat nicht stattgefunden. Insgesamtzeich-
net sich ein Rückgangbei der konsumiertenAlkoholmenge bei Ju-
gendlichenab. Insbesonderenimmt auchdie wöchentlichkonsumierte
Alkoholmenge in dieserAltersgruppedeutlich ab. Die Sondersteuer
auf Alkopops,der die Union wederim DeutschenBundestagnoch im
Bundesratzugestimmthat, hat sich damit als wirkungsvolles Instru-
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menterwiesen,Kinder und Jugendlichevor demfrühzeitigenEinstieg
in denAlkoholkonsum zu schützen.

55. Abgeordnete
Dorothea
Störr-Ritter
(CDU/CSU)

Was beabsichtigt die Bundesregierung an wei-
teren Maûnahmen zu unternehmen,um Ju-
gendlichevor Alkohol- und Tabakkonsum zu
schützen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 4. August 2005

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dassmit dem Jugendschutzgesetz
vom 23.Juli 2002, das am 1. April 2003 in Kraft getretenist, nach
jahrzehntelanger DiskussionerstmaligdasgewerblicheAbgabeverbot
von Tabakwarenan Kinder und Jugendlicheunter 16 Jahren ein-
geführt wurde. Für Zigarettenautomatengilt eine Übergangsfrist bis
1. Januar2007.Bis zu diesemZeitpunkt müssensie technischso um-
gerüstetsein,dassKindern und Jugendlichenunter 16 Jahrendie Ent-
nahmevon Zigarettennicht möglich ist. Auûerdemwurde im Jugend-
schutzgesetzein Verbot für Tabak-und Alkoholwerbungin Kinos vor
18Uhr festgelegt.

Mit der Aktion ¹Jugendschutz:Wir haltenunsdaran!ª weistdasBun-
desministerium für Familie, Senioren,Frauenund Jugendseit26.Juli
2005zusammenmit demHauptverbanddesDeutschenEinzelhandels
(HDE), dem DeutschenHotel- und Gaststättenverband (DEHOGA),
dem Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche
Deutschland(BTG) und der BundesarbeitsgemeinschaftKinder- und
Jugendschutz auf die Vorschriften desJugendschutzgesetzeshin und
machtdie Öffentlichkeit auf die BelangedesJugendschutzesaufmerk-
sam.Die Kampagnerichtet sichgezieltan Betreiberund Betreiberin-
nen von Gaststätten,Discotheken,Tankstellenund den Einzelhandel.
Die Verantwortlichen werdendurch Plakate,Aufkleber und Broschü-
ren aufgefordert,sich bei Jugendlichenüber das Alter zu vergewis-
sern, im Zweifel einen Altersnachweis zu verlangenund so das Ju-
gendschutzgesetzund damit den Kinder- und Jugenschutz aktiv und
effektiv umzusetzen.An der Aktion werdenbundesweitund flächen-
deckend Gaststätten,Einzelhandelsgeschäfteund Tankstellenbetei-
ligt.

Auch die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschafthat sichbezüglichder Alkopops bereitsim März 2004
an denHDE gewandt,damit dieserbei seinenMitgliedsverbändenda-
rauf hinwirkt, dassdasVerkaufspersonalüber die geltendenJugend-
schutzbestimmungengezieltinformiert wird und Alkopopsnicht mehr
anKinder und Jugendlicheverkauftwerden.

Parallel zur Verbesserungdes Jugendschutzesrealisiert die Bundes-
zentralefür gesundheitlicheAufklärung (BZgA) seit 2002die ¹rauch-
freiª-Jugendkampagne,da ein deutlicher Schutzeffektdurch die Be-
gleitung von strukturellen Maûnahmenmit Aufklärungsmaûnahmen
erreichtwird. Durch diesesMaûnahmenbündelwurdeeineTrendwen-
de bei den Jugendlichenerreicht. Während 2001 die Raucherquote
bei den12-bis 17-jährigenJugendlichennoch28 Prozentbetrug,sind
esaktuelll nur noch20Prozent.
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Wasdie Alkoholprävention bei den Jugendlichenbetrifft, werdendie
erfolgreichenKampagnender BZgA, wie z.B. die Aktion ¹Bist Du
stärkeralsAlkoholª und der Mitmachparcours¹KlarSichtª weiterge-
führt. Besondershervorzuhebenist auûerdemdasBundesmodellpro-
gramm ¹HaLTª (Hart am Limit) des Bundesministeriums für Ge-
sundheitund SozialeSicherung,das mit Unterstützung desDrogen-
beauftragtender Bundesregierungauf den Weg gebrachtwurde und
dasmittlerweilean elf Standortenin neunLänderndurchgeführt wird.
Es verfolgt dasZiel, die Zahl der Alkoholvergiftungenunter Kindern
und Jugendlichenzu senken.Das Pilotprojekt zu ¹HaLTª wurde in
Zusammenarbeit mit der ¹Villa Schöpflin ± Zentrum für Suchtprä-
ventionª in Lörrach entwickelt.

56. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Welche Beträgesind bis zum 30.Juni dieses
Jahres bei den gesetzlichenKrankenkassen
durchdie Verdopplungder Kranken-und Pfle-
geversicherungsbeiträgebei Versorgungsbezü-
gen durch das GKV-Modernisierungsgesetz
eingegangen?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Klaus Theo Schröder
vom 1. August 2005

Daten für dasgesamte1. Halbjahr 2005liegenderzeitnicht vor.

Für den Bereichder Pflegeversicherungwurde durch dasGKV-Mo-
dernisierungsgesetzkeine ¾nderungbei der Erhebung der Beiträge
auf Versorgungsbezüge vorgenommen, hier wurde bereitszuvor der
volle Beitragssatz erhoben.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

57. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Auf welchemStandbefindensichdie Verhand-
lungen zwischenBelgien und den Niederlan-
den über die Finanzierung der Maûnahmen
für die geplante Wiederinbetriebnahme der
Strecke¹Eiserner Rheinª?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 1. August 2005

Die Verkehrsminister der drei Länder Deutschland,Belgienund Nie-
derlande haben sich am 21.September2001 in Den Haag darauf
verständigt, für die Wiederinbetriebnahmedes¹EisernenRheinsª die
alte Streckenführung weiterzuverfolgen. Mit seinem Urteil vom
24.Mai 2005 hat der internationale Arbitragehof in Den Haag die
Voraussetzungen für die Klärung der offenen Fragen Belgiensund
der Niederlandezur Durchführung und FinanzierungdesVorhabens
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geschaffen.Nach den Empfehlungen desArbitragehofes soll dasEr-
gebnis der Verhandlungen unter Einschaltung einer unabhängigen
Kommissionim Frühjahr 2006vorliegen.

58. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Sieht die Bundesregierung im Falle einesAb-
schlussesder Verhandlungen Handlungsbedarf
zur Prognostizierung der Lärmbelastung, um
so die Grundlagefür Schallschutzmaûnahmen
zu schaffen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 1. August 2005

Maûgeblichfür die Frage,ob und inwieweitein Anspruchauf Schutz
vor Verkehrslärmbegründetist, sind die BestimmungendesBundes-
Immissionsschutzgesetzesin Verbindungmit der Verkehrslärmschutz-
verordnung(16. BImSchV) als so genannteLärmvorsorge bei einem
Neubauoder einer wesentlichenbaulichen¾nderungeinesVerkehrs-
wegesgegendenaufgrundder Baumaûnahmekünftig zu erwartenden
Verkehrslärm. Ob und in welchem Umfang dies beim ¹Eisernen
Rheinª der Fall ist, wird im Rahmender nachfolgendenPlanungsver-
fahrenzu untersuchenund zu entscheidensein.

59. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Wie viele Buûgelder in welcher Gesamthöhe
wurden seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
überdie Erhebungvon streckenbezogenenGe-
bührenfür die Benutzungvon Bundesautobah-
nen mit schwerenNutzfahrzeugenam 1. Janu-
ar 2005 verhängt (aufgegliedert nach in- und
ausländischenSpeditionenab 12 t zulässigem
Gesamtgewicht)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 28. Juli 2005

Mit Stand 20.Juli 2005 (11:00 Uhr) ist bei den Buûgeldbescheiden
folgenderStanderreicht:

Anzahl erlassener
Bußgeldbescheide

Bußgeldsumme
in Euro

Gebietsansässige 4545 551268,75

Gebietsfremde 3858 404206,60

Gesamt 8403 955475,35

60. Abgeordnete
Susanne
Jaffke
(CDU/CSU)

Welcher Personalbedarfwäre mit welchem
Kostenaufwand (zusätzlich)bei einem gleich-
zeitigenBetrieballer 300Mautkontrollbrücken
andeutschenAutobahnbrückennotwendig?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 28. Juli 2005

Zu der Entwicklung der Kosten der Kontrollen bei Veränderungdes
derzeitigenKontrollregimes wird auf die Ausführungen im Bericht
desBundesministeriumsfür Verkehr,Bau-und Wohnungswesenüber
den Betriebder Lkw-Maut seit ihrem Start am 1. Januar2005an den
Ausschussfür Verkehr, Bau- und Wohnungswesen des Deutschen
Bundestagesvom 14.April 2005 verwiesen, die ich auszugsweise im
Folgendenwörtlich wiedergebe:

¹ Kontrolle

Ziel der Kontrolle ist es, die Einhaltung der Mautpflicht durch die
Nutzer effektiv und wirtschaftlich durchzusetzen. Die Durchsetzung
der Gebührenpflicht und damit verbundendie Integrität desSystems
sowieseineAkzeptanz bei den Nutzern ist gegeben,wenn sicherge-
stellt wird, dasswenigerals 5 Prozent der Nutzer die Maut prellen.
Aufgrund der mit der Eurovignettein DeutschlandgemachtenErfah-
rungen ist hierzu die Kontroll e von 10 Prozentaller mautpflichtigen
Fahrten notwendig, aber auch ausreichend.Zum Vergleich:Bei den
Lenk- und Ruhezeitenist eine Kontrolldichte von derzeit nur 1 Pro-
zenteuroparechtlich vorgegeben.

1. Kontrollpraxis bei 10-prozentiger Stichprobe

DasInstrumentder stichprobenartigen Kontroll e hat sichseitder Ein-
führung der Lkw-Maut bewährt.In den erstendrei Monaten wurden
über 4 Millionen Fahrzeugekontrolliert. Mit einer durchschnittlichen
Mautprellerquote deutlich unter 3 Prozent± sowohlbei In- wie auch
bei Ausländern ± liegt das Ergebnis sogar unterhalb der Quote zu
Zeitender Eurovignetteund unterhalbder angestrebtenZielgröûe.

Die ausländischen Fahrzeugewerdenderzeitentsprechend ihrem An-
teil am gesamtenVerkehrsaufkommenkontrolliert, d.h. rund 30 Pro-
zentder kontrollierten Fahrzeugesind gebietsfremde Fahrzeuge.Das
Bundesamtfür Güterverkehr (BAG) hat aberbereitsim März begon-
nen, die gebietsfremdenFahrzeugeverstärkt zu kontrollieren. Zum
einen werden die automatischenKontrollbrücken verstärkt insbe-
sonderein Grenznähe¹scharfª gestellt,zum anderenführt dasBAG
seine mobilen Kontrollen ebenfalls verstärkt in Grenznähe durch.
Aufgrund des in Grenznähe höheren Anteils von gebietsfremden
Fahrzeugenam gesamtenVerkehrsaufkommen ist damit künftig eine
höhereKontrolldichtegebietsfremder Fahrzeugemöglich.

In den beanstandetenFällen wird die Maut nacherhoben.Auûerdem
müssendie Verkehrsteilnehmermit einemBuûgeldverfahren rechnen,
wobei ein Buûgeld bis zur Höhe von 20000 Euro erhobenwerden
kann (Buûgeldrahmen).Bei GebietsfremdenerhebtdasBAG zudem
eineSicherheitsleistungauf daszu erwartendeBuûgeld.

Die Kontrollkosten des BAG belaufensich auf rund 54Mio. Euro.
Hinzu kommendie Kontrollk ostendesSystembetreibers,der Toll Col-
lect GmbH (TC), die auf rund 17Mio. Euro geschätztwerden.Insge-
samt entstehen folglich Kontrollkosten i. H. von schätzungsweise
71Mio. Euro/Jahr. Diese Kosten sind notwendig, aber auch ausrei-
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chend,um im Wegeder 10-prozentigenStichprobenkontrolle eineBe-
anstandungsquote von unter 3 Prozent,und damit deutlich unter der
Zielmarkevon 5 Prozentzu sichern.

2. Zur Frage der Erhöhung der Kontrollquote

a) Variation der Kontrollquote: Vollkontrolle (100 Prozent)

SollteeineKontrollquote von 100Prozentrealisiertwerden,wärejede
mautpflichtigeFahrt zu kontrollieren. Eine Vollkontrolle könntesinn-
voll nicht mehrdurchErhöhungder mobilenKontrollen und Betriebs-
kontrollen (beideBAG) realisiertwerden,sondernmüsstedurch den
überwiegenden Einsatzder automatischenKontrolle mittels Kontroll-
brücken umgesetztwerden.Insgesamtwären Kontrollkosten bei TC
und dem BAG in einer Gröûenordnung von rund 330Mio. Euro zu
erwarten. Dem stünden voraussichtlich höhere kontrollbedingte
¹Mauteinnahmenª von insgesamtrund 90Mio. Euro gegenüber(bes-
sere Mautmoral und vermehrte Nacherhebungen). Stellt man die
höherenkontrollbedingten ¹Mauteinnahmenª den Kontrollkosten ge-
genüber,ergäbesich voraussichtlich eine Kostenunterdeckung von
rund 240Mio. Euro.

b) Variation der Kontrollquote: 20 Prozent

Bei einer auf 20 ProzenterhöhtenKontrollquote wäre insgesamtmit
Kontrollkosten von 140Mio. Euro zu rechnen.Dem stündenvoaus-
sichtlich höhere kontrollbedingte ¹Mauteinnahmenª von insgesamt
rund 30Mio. Euro gegenüber(bessereMautmoral und vermehrte
Nacherhebungen). Stellt man die höherenkontrollbedingten ¹Maut-
einnahmenªden Kontrollk ostengegenüber, ergäbesich voraussicht-
lich eineKostenunterdeckungvon rund 110Mio. Euro.

c) Fazit

Eine deutlicheErhöhungder Kontrollquote ist nicht erforderlich und
wäreunter der gegebenenBedingungeinersehrgeringenMautpreller-
quoteauchunwirtschaftlich.ª

61. Abgeordneter
Bernhard
Kaster
(CDU/CSU)

Wann ist mit dem Abschlussder Prüfung der
technischenPlanunterlagenfür die Ortsumge-
hungder Bundesstraûe51 in Konz-Könen und
somit der fachlichenGenehmigung der Detail-
planung für diesesVerkehrsprojekt zu rech-
nen, die seitensdes Landes Rheinland-Pfalz
mit Schreibenvom 25.Mai 2005demBundes-
ministeriumfür Verkehr,Bau-und Wohnungs-
wesenvorgelegtwurden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 27. Juli 2005

Mit Schreiben vom 25.Mai 2005wurde dem Bundesministerium für
Verkehr,Bau-und Wohnungswesender RE-Vorentwurf für denNeu-
bau der OrtsumgehungKonz-Könen im Zuge der BundesstraûeB 51
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zur Erteilung desGesehen-Vermerkes vorgelegt.Er befindet sich ge-
genwärtigin der fachtechnischenPrüfung.

Die Erteilung desGesehen-Vermerkes erfolgt voraussichtlich in den
nächstenWochen.

62. Abgeordneter
Thomas
Silberhorn
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung der Auffassung,dass
die von ihr durch das Bundesministerium für
Verkehr unterzeichneteVereinbarung¹Ausge-
staltung der Wohnungsfürsorge für Mitarbei-
ter der DB AG und desBEVª vom 29.Okto-
ber 1997, die zwischendem Bundesministe-
rium für Verkehr, dem Bundeseisenbahnver-
mögen (BEV), dem Vorstand der Deutschen
Bahn AG (DB AG), dem Gesamtbetriebsrat
DB AG, dem Hauptpersonalrat Bundeseisen-
bahnvermögen(BEV) und der Gewerkschaft
der Eisenbahner Deutschlands(GdED), der
GewerkschaftDeutscherBundesbahnbeamten,
Arbeiter und Angestellten(GDBA) und der
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
und Anwärter (GDL) geschlossenwurde, hin-
sichtlich der Regelung zu Punkt 1, 1.1 (Be-
standsschutzfür Mieter) für sämtlicheNach-
folgeorganisationen der Deutschen Bundes-
bahnverbindlich ist, und wie stellt die Bundes-
regierung sicher, dass diese Regelung durch
sämtlicheNachfolgeorganisationen der Deut-
schenBundesbahneingehaltenwird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 28. Juli 2005

Die DeutscheBahn AG hat durch Unterzeichnungdie Vereinbarung
¹Ausgestaltung der Wohnungsfürsorge für Mitarbeiter der DB AG
und desBEVª vom 29.Oktober 1997anerkannt.Damit gilt die Ver-
einbarungauchfür ihre Tochtergesellschaften.

In demangesprochenen Aufgabenbereichhandeltdie DB AG in eige-
ner unternehmerischerVerantwortung.Die DB AG hat jedochversi-
chert,dassdie für die Veräuûerungvon Wohnimmobilienzuständigen
Stellender DB AG die Vereinbarungbeachtenwerden.

63. Abgeordneter
Andreas
Storm
(CDU/CSU)

Stellt die vom Bundesminister für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen, Dr. Manfred
Stolpe, am 8. Juli 2005 in Oberpfaffenhofen
gemachteAussagebezüglichdesGalileo-Kon-
trollzentrums zugunstendesStandortesOber-
pfaffenhofen (vgl. Leipziger Volkszeitung
online vom 10.Juli 2005 und Darmstädter
Echo vom 9. Juli 2005)eine Abweichungvon
der bisherigen Politik der Bundesregierung,
beide deutschenStandorte,ESOC Darmstadt
und Oberpfaffenhofen,gleichermaûen in die
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Planungen des Galileo-Navigationssystem-
Kontrollzentrums mit einzubeziehen,dar, und
wennja, auswelchenGründen?

64. Abgeordneter
Andreas
Storm
(CDU/CSU)

Welche Konsequenzen hätte dies für das
ESOC-Kontrollzentrum in Darmstadt, und
teilt die Bundesregierung die Auffassung,dass
ohne die Einbeziehung Darmstadts ein in
37Jahren europaweit einzigartig aufgebautes
Know-how im Bereich der Satellitenkontrolle
ungenutztbliebe?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 28. Juli 2005

Die Fragen 63 und 64 werdenwegenihres Sachzusammenhangsge-
meinsambeantwortet.

Nein.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

65. Abgeordneter
Hartwig
Fischer
(Göttingen)
(CDU/CSU)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dassDeponien aufgrund fehlender Müll-
verbrennungsanlagengeschlossenwurden,und
wenn ja, teilt sie die Auffassung,dassdurch
die entstandene Verringerung der Entsor-
gungskapazitätenbei der Bewältigungder un-
terschiedlichenAbfallmengen zwischenmittel-
ständischenBetriebenund Groûbetrieben ein
fairer Wettbewerb aufgrund fehlender Rege-
lungennicht gewährleistetist?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 3. August 2005

Die in der Frage enthaltene Annahme,dassDeponien aufgrund feh-
lenderMüllverbrennungsanlagengeschlossenwürden,ist nicht zutref-
fend. Es bestehtkein sachlicherZusammenhang zwischenderzeit re-
gional und temporär noch begrenztenthermischenEntsorgungskapa-
zitätenund der Schlieûungvon Deponien.Zutreffend ist, dasssichdie
Entsorgungssituationin Deutschlandseit dem 1. Juni 2005verändert
hat. In Umsetzung der bereits auf die TA Siedlungsabfall zurück-
gehendenAnforderungen der Abfallablagerungsverordnung dürfen
ab diesemDatum keine organikhaltigenund biologischabbaubaren
Siedlungs-und ähnliche Industrie- und Gewerbeabfälle mehr unbe-
handelt auf Deponien abgelagertwerden.Derartige Abfälle müssen
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in Müllverbrennungsanlagenoder mechanisch-biologischenBehand-
lungsanlagenvorbehandeltwerden.Unabhängigdavon wurden zum
1. Juni 2005zahlreicheökologischunzulänglicheDeponien geschlos-
sen,die die technischenAnforderungen der Abfallablagerungsverord-
nungnicht einhielten.

Für die Umsetzungder Anforderungen der TA Siedlungsabfall, die
bereitsam 1. Juni 1993in Kraft trat, galt eineÜbergangsfrist von ma-
ximal 12 Jahren,die von der Abfallablagerungsverordnung ausdem
Jahr2001übernommenwurde.In diesen12 JahrenhattenalleAbfall-
erzeugerin DeutschlandausreichendGelegenheit,sichauf die abdem
1. Juni 2005veränderteEntsorgungssituationeinzustellenund Entsor-
gungskapazitätenzu sichern.Vor diesemHintergrund teilt die Bun-
desregierung die Auffassungnicht, dassdurch die veränderteEntsor-
gungssituationein fairer WettbewerbzwischenmittelständischenBe-
triebenund Groûbetrieben nicht mehrgewährleistet sei.

66. Abgeordneter
Hartwig
Fischer
(Göttingen)
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassin einigenWochendie Out-
put-Strömeder derzeitnoch vorhandenenund
funktionierenden Sortieranlagen, die bis jetzt
entsprechenden Verbrennungs- oder Ersatz-
stoffanlagenzugeführt wurden, abgeschnitten
werden, und wenn ja, welche Konsequenzen
ziehtdie Bundesregierung hieraus?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 3. August 2005

Der Bundesregierung liegenkeine Erkenntnissedarüber vor, dassin
einigenWochendie Output-Ströme ausfunktionierendenSortieranla-
gen, die bis jetzt Verbrennungs- bzw. Ersatzbrennstoffanlagenzuge-
führt wurden, von diesen abgeschnitten würden. Sie vermag auch
nicht nachzuvollziehen,warumdiesder Fall seinsollte.

67. Abgeordnete
Dorothea
Störr-Ritter
(CDU/CSU)

Was beabsichtigt die Bundesregierung in Be-
zug auf die Sicherheit des Kernkraftwerkes
Fessenheimangesichtszahlreicher bekannter
Störfälle zu unternehmen ± möglicherweise
auch im Rahmen der deutsch-französischen
Beziehungen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 3. August 2005

Fragender SicherheitdesKernkraftwerksFessenheim (KKW Fessen-
heim) werdenseitErrichtung dieserAnlageAnfang der 70erJahrein
der ¹Deutsch-FranzösischenKommission für Fragen der Sicherheit
kerntechnischerEinrichtungenª (DFK) behandelt.Die DFK ist eine
bilateraleRegierungskommission,die sich mit gegenseitig interessie-
rendenSachfragender nuklearenSicherheit,desStrahlenschutzesund
der Notfallschutzplanunginsbesondereim Hinblick auf die grenzna-
hen französischen Kernkraftwerke in Fessenheimund Cattenomso-
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wie die deutschenVergleichsanlagenNeckarwestheim 1 und Philipps-
burg 2 befasst.In der DFK sind die oberstenatomrechtlichenBehör-
den der beiden Länder auf der Basiseiner Regierungsvereinbarung
vertreten.Sowurdeauchauf der letztjährigenHauptsitzungder DFK
die Sicherheitslagedes Kernkraftwerks Fessenheimerörtert und die
deutscheSeite über die von Ihnen angesprochenen Vorkommnisse
und Sicherheitsfragen aufgeklärt.

68. Abgeordnete
Dorothea
Störr-Ritter
(CDU/CSU)

Inwiefern hat dasBundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit ± in
Anbetracht der Tatsache,dassRadioaktivität
nicht an StaatsgrenzenHalt machtund in An-
betracht der DurchsetzungdesAtomkompro-
misses,der die mittelfristige Abschaltungaller
deutschen± nach heutigem Ermessengröû-
tenteils sicheren± Atomkraftwerke zur Folge
hat ± Initiativen aus der Region Breisgau-
Hochschwarzwald zur Verbesserung der Si-
cherheitoder gar AbschaltungdesAKW Fes-
senheimaufgegriffen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 3. August 2005

Auf Initiativen ausder RegionBreisgau-Hochschwarzwald, einenVer-
treter in die DFK zu entsenden,der mit den kommunalenGegeben-
heitenbesondersvertraut ist, wurdeChristianKüppers alsneuesMit-
glied der DFK berufen.Der Dipl.-Physiker Christian Küppers ist ein
ausgewiesener Experte im Bereich der Reaktorsicherheit und des
Strahlenschutzes, Mitglied der Strahlenschutzkommissionund war
früher schon einmal Mitglied einer Kontrollkommission des Kern-
kraftwerkesFessenheim.

Das Bundesministeriumfür Umwelt, Naturschutzund Reaktorsicher-
heit (BMU) wird auch weiterhin an der Praxis festhalten,wo immer
Klärungsbedarf im Hinblick auf Sicherheitsfragen desKKW Fessen-
heim besteht,gegenüberden französischen Behördenim Rahmender
DFK auf umfassendeAufklärung zu drängen.Hierbei ist jedochstets
zu berücksichtigen,dassFrankreich die Hoheitsgewalt über die Anla-
geFessenheimausübtund die Verantwortung für die nukleareSicher-
heit grundsätzlich beimfranzösischenBetreiberund der französischen
Atomaufsicht liegt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

69. Abgeordneter
Jürgen
Koppelin
(FDP)

Welche Gründe haben zu der verspäteten
Ablieferung des eisrandfähigenForschungs-
schiffes¹MARIA S.MERIANª geführt?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick
vom 2. August 2005

Beim Bau des ForschungsschiffesMARIA S. MERIAN ergab sich
der Terminverzug gegenüberder PlanungausVerspätungen von Zu-
lieferungen,ausdem Fristlauf der Klagen im RahmendesVergabe-
rechtesbis hin zum EuropäischenGerichtshof und werftseitigverur-
sachtemVerzugbeimAusbaudesSchiffes.

70. Abgeordneter
Jürgen
Koppelin
(FDP)

Welche Verzögerungen bei der verspäteten
Ablieferung hat der Auftraggeber zu verant-
worten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Ulrich Kasparick
vom 2. August 2005

Die verursachergerechteZuordnungder Verzögerungist Gegenstand
laufender Gesprächezwischendem Auftraggeber (Land Mecklen-
burg-Vorpommern)und der Werft. Grundlageder nochzu treffenden
Feststellungensind die RegelungendesBauvertrages.Insofern kann
die Frage zurzeit noch nicht abschlieûend beantwortetwerden. An
den Gesprächenist nebendem Bundesministerium für Bildung und
ForschungalsHauptfinanzgebervor allemauchdie Bundesanstalt für
WasserbaualstechnischeBauaufsicht beteiligt.

Berlin, den5. August2005
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